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Geschétzte Mitglieder der Biirgerlisten-Obergsterreich (BLOO).

Ich darf mich zuné&chst fir das Vertrauen bedanken, von euch mit der strategischen Analyse dieses groBartigen
demokratiepolitischen Erweckungsprojektes beauftragt worden zu sein und freue mich diese nun vorlegen zu
kénnen.

Ihr seid auf einem guten Weg und habt den Ball am FuB3. Um diesen aber auch im Tor versenken zu kdnnen, heif3t
es wachsam zu sein, sich stets zu hinterfragen, Altes Uber den Haufen zu werfen, Neues zu wagen und (ganz
wichtig!) die eigenen Egos hinter das groBe Ganze zuriick zu stellen!

Die Chance, eine neue unabhdngige politische Kraft in Oberésterreich (und vl. sogar dariber hinaus) zu
etablieren ist da — davon bin ich nach der gegenstdndlichen Analyse fest Gberzeugt.

ABER diese Chance muss auch genutzt werden und dazu braucht es jede und jeden Einzelnen von euch, eure
Fahigkeit Uber den eigenen Schatten zu springen, den eigenen Stolz zuriick zu lassen und vollsten Einsatz auf allen
Ebenen zu liefern.

Ich unterstitze euch gerne dabei — persénlich als Demokrat und professionell als Berater und PR-Manager — wenn
ihr mogt.

Jedenfalls”gilt euch fir das bereits Erreichte mein Dank und meine Anerkennung!

Markus P./Vogtenhuber BA
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AO1. ECKDATEN BUNDESLAND OBEROSTERREICH

Flache: rd. 12.000 km?

Einwohner: rd. 1,5 Mio.

Bevélkerungsdichte: rd. 124 EW /km?

Auslénderanteil: rd. 13,2%

Verwaltungsgliederung: 3 Statutarstadte (Wels, Linz, Steyr)
15 Bezirke

438 Gemeinden (davon 32 Stadte und 151 Marktgemeinden)
Landtag: 56 Mandate/ 4% Hiirde = ~35.000 Stimmen

Gemeinderatsmandate (2015) 9570 Mandate

AO2. WAHLERGEBNISSE LANDTAGSWAHL / GEMEINDERATSWAHL / WAHLUMFRAGEN

ERGEBNISSE LTW 2009 ovp / 46,76% / 28 Mandate
FPO / 1529% / 9 Mandate
SPO / 24,94% / 14 Mandate

Griine / 9,18% / 5 Mandate
BZO / 2,83% / 0 Mandate

Sonstige2/ 1,0% / 0 Mandate

1 Wikipedia, Land OO
2 DC — Christliche Partei Osterreichs: 0,43%; KPO — Kommunistische Partei: 0,56%



ERGEBNISSE LTW 2015

ove / 36,4% / 21 Mandate (-10,4%P)
FPO / 30,4% / 18 Mandate (+15,07%P)
sPO / 18,4% / 11Mandate (-6,57%P)
Griine / 10,4% / 6 Mandate (+1,0%P)
NEOS / 3,5%/ 0 Mandate (n.k.)
Sonstige®/ 1,1% / 0 Mandate (+0,1%P)

(e Stimmenanteil fir kand. BL in Gemeinden: 11%)

WAHLBETEILIGUNG 15: 81,83%
WAHLBERECHTIGTE 15: 1.094.497
ABGEGEBENE GULTIGE STIMMEN 15: 869.555
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3 CPO — Christliche Partei Osterreichs: 0,36%; KPO — Kommunistische Partei: 0,75%



WAHLUMFRAGEN OO 154 (LTW15)
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WAHLUMFRAGEN OO 2018/195 (LTW21)
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4 Sonstige: Abgefragt wurden Stronach mit Steinbichler (0-2) und BZO mit Haubner (0-2)/ Schwankungsbreite

1,5%

5 IFES: Freie Nennung (Sonntagsfrage: Welcher Partei wiirden Sie die Stimme geben?2)/ Schwankungsbreite:
1,1%; Spectra: Mit Partei- und Spitzenkandidatennennung (,,Andere Partei“)/ Schwankungsbreite: 2%



ERGEBNISSE GRW 2009 OVP/  371.601 Stimmen /  43,42% / 5011 Mandate
SPO /  285.339 Stimmen/  33,49% / 2830 Mandate
FPO /  121.046 Stimmen /  14,21% / 1209 Mandate
Grilne / 43.764 Stimmen / 5,14% / 238 Mandate
BZO/  10.967 Stimmen / 1,29% / 56 Mandate
KPO /  2.174 Stimmen / 0,26% / 1 Mandat

Sonst/ 16.971 Stimmen / 1,99% / 193 Mandate

ERGEBNISSE GRW 2015 OVP/  345.983 Stimmen/ 39,6% / 4661 Mandate (-4%P)
SPO /  241.332 Stimmen /  27,63% / 2359 Mandate (-6%P)
FPO /  194.498 Stimmen /  22,26% / 1940 Mandate (+8%P)
Grine / 58.966 Stimmen / 6,75% / 357 Mandate (+1,6%P)
NEOS / 9.088 Stimmen / 1,04% / 20 Mandate (NEU)
BZO/ NA
KPO /  2.910 Stimmen / 0,33% / 1 Mandat (+0,07%P)

Sonst/  20.842 Stimmen / 2,39% / 232 Mandate (+0,4%P)



AO3. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Rechtsgrundlagen: OO Landtagswahlordnung é; OO Kommunalwahlordnung?, OO Parteienfinanzierungsgesetz

20168

UBERBLICK LANDTAGSWAHLORDNUNG / WICHTIGSTE ECKPUNKTE:

(1) Die Mitglieder des Landtages sind nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes zu wdhlen.

(2) Die Landesregierung hat die Wahl durch Kundmachung im Landesgesetzblatt auszuschreiben. Der Tag der
Kundmachung im Landesgesetzblatt gilt als Tag der Wahlausschreibung. Die Wahlausschreibung hat den Wahltag
zu bezeichnen und den Tag zu bestimmen, der als Stichtag gilt. Der Stichtag darf nicht vor dem Tag der

Woahlausschreibung und muss am 82. Tag vor dem Wahltag liegen. (Anm.: LGBI. Nr. 13/2015)
(3) Als Wahltag ist ein Sonntag festzusetzen.

(4) Die Ausschreibung ist in allen Gemeinden ortsiblich, jedenfalls aber auch durch &ffentlichen Anschlag, zu

versffentlichen. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(1) Das Landesgebiet wird fir Zwecke der Wahl in funf Wabhlkreise eingeteilt.
(2) Die Wabhlkreise und ihre Vororte sind:

1 Linz und Umgebung (Linz)

2 Innviertel (Ried i. I.)

3 Hausruckviertel (Wels)

4 Traunviertel (Steyr)

5 Muhlviertel (Freistadt)

(3) Die Wahlkreise umfassen folgende Gebiete:

Woahlkreis 1: die Stadt Linz und den politischen Bezirk Linz-Land;

(rd. 250.000 Wahlberechtigte)

Woahlkreis 2: die politischen Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Scharding;

(rd. 167.000 Wahlberechtigte)

6 https:/ /www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe2Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000538
7 https:/ /www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe2Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=10000481
8 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe2Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000340



Woahlkreis 3: die politischen Bezirke Eferding, Grieskirchen, Vécklabruck, Wels-Land und die Stadt Wels;

(rd. 270.000 Wahlberechtigte)

Woahlkreis 4: die politischen Bezirke Gmunden, Kirchdorf an der Krems, Steyr-Land und die Stadt Steyr;

(rd. 197.000 Wahlberechtigte)

Woahlkreis 5: die politischen Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbach und Urfahr-Umgebung.

(rd. 219.000 Wahlberechtigte)

(1) Die Landesregierung hat die Zahl der in jedem Wahlkreis zu vergebenden Mandate nach jeder Volkszdhlung
auf Grund des Ergebnisses der Volkszéhlung in der in den Abs. 2 bis 4 angegebenen Weise zu ermitteln und im

Landesgesetzblatt kundzumachen. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(2) Die Zahl der Staatsbirger, die nach dem Ergebnis der jeweils letzten Volkszdhlung im Gebiet des Landes
Oberdésterreich ihren Hauptwohnsitz hatten, ist durch die Zahl der Mitglieder des Landtages zu teilen. Der sich

daraus ergebende Quotient, der auf drei Dezimalstellen zu berechnen ist, bildet die Verhaltniszahl.

(3) Jedem Wahlkreis werden so viele Mandate zugewiesen, wie die Verhdliniszahl (Abs. 2) in der Zahl der

Staatsbirger, die im Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz haben, enthalten ist.

(4) Kénnen auf diese Weise noch nicht alle Mandate aufgeteilt werden, sind die gemdaB3 Abs. 3 zu ermittelnden
Quotienten auf je drei Dezimalstellen zu berechnen. Die restlichen Mandate erhalten zusatzlich die Wahlkreise, bei
denen sich der Reihenfolge nach die gréBten Dezimalreste ergeben. Haben danach zwei oder mehrere Wahlkreise

gleichen Anspruch, entscheidet das Los, das von dem an Jahren jingsten Mitglied der Landesregierung zu ziehen ist.

(5) Die gemdB Abs. 1 kundgemachte Verteilung der Mandate ist allen Wahlen des Landtages zugrunde zu legen,
die vom Wirksamkeitsbeginn der Kundmachung an bis zur Kundmachung der Mandatsverteilung auf Grund der
ndchsten Volkszéhlung stattfinden. Ein zwischen dem Stichtag und dem Wahltag verlautbartes Ergebnis einer

Volkszéhlung bleibt unberiicksichtigt. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(1) Spdatestens am elften Tag nach der Wahlausschreibung haben die Parteien, die sich an der Wahlbewerbung
beteiligen wollen, ihre Vorschldge Uber die gemaB § 14 Abs. 3 zu bestellenden Beisitzer und Ersatzbeisitzer der
neu zu bildenden Wahlbehdrden bei den im Abs. 3 bezeichneten Wabhlleitern dieser Wahlbehdrden einzubringen;
verspatet einlangende Eingaben werden nicht bericksichtigt. Den Vorschldgen ist, unbeschadet des § 14 Abs. 1, die
Zahl der Beisitzer und Ersatzbeisitzer zugrunde zu legen, die ihnen nach der Zusammensetzung der Wahlbehdrden

im Zeitpunkt der Wahlausschreibung zukommt.
(2) Als Beisitzer und Ersatzbeisitzer kénnen nur Personen vorgeschlagen werden, die dem § 5 Abs. 3 entsprechen.

(3) Die Eingaben sind fir die Bildung der Landeswahlbehérde an den Landeswahlleiter, fir die Bildung der Kreis-
und Bezirkswahlbehérden an den Kreiswahlleiter und fir die Bildung der Gemeinde- und Sprengelwahlbehdrden

an den Gemeindewabhlleiter zu richten. Die Eingaben fir die Bestellung von Beisitzern und Ersatzbeisitzern in die



Bezirkswahlbehérde, in die Gemeinde- oder Sprengelwahlbehdrde kdnnen auch in Form von Listen eingebracht

werden; die Listen sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.

(4) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer kdnnen die Parteien ihre Antréige jederzeit dndern oder

zurickziehen. Abs. 2 und 3 gelten sinngemaRB.

(1) Tritt durch die Neubestimmung der Anzahl der Beisitzer und Ersatzbeisitzer der einzelnen neu zu bildenden
Wahlbehérden in der Zusammensetzung der Wahlbehdrden gegeniber dem Zeitpunkt der Wahlausschreibung eine
Anderung ein, haben die von der Anderung betroffenen Parteien (§ 13 Abs. 1) innerhalb der von der Wahlbehsrde

zu bestimmenden Frist die erforderlichen Vorschlége einzubringen.

(2) Soferne die Parteienantrége fir die Berufung von Beisitzern und Ersatzbeisitzern der Bezirks-, Gemeinde- oder
Sprengelwahlbehdrden in Listenform gestellt werden, kann die Berufung der vorgeschlagenen Beisitzer und
Ersatzbeisitzer durch das Anbringen einer Bestellungsklausel oder eines entsprechenden Stempels auf dem
Parteienantrag oder dessen Zweitschrift erfolgen. Die Bestellung wird in diesem Fall mit ihrem Zugang an den im
Parteienvorschlag ausgewiesenen zustellungsbevollméchtigen Vertreter fir alle darin namhaft gemachten Beisitzer

und Ersatzbeisitzer wirksam.

(3) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer werden innerhalb der fir jede Wahlbehérde festgesetzten Héchstzahl auf
Grund der Vorschlage der Parteien (§ 13 Abs. 1) unter sinngemé&Ber Beachtung des § 69 Abs. 2 und 3
(d*Hondt'sches Verfahren) nach ihrer bei der letzten Wahl des Landtages im Bereich der Wahlbehdrde, bei

Sprengelwahlbehsdrden im Bereich der Gemeinde festgestellten Starke berufen.

(4) Hat eine wahlwerbende Partei gemdB Abs. 3 keinen Anspruch auf Berufung eines Beisitzers, ist sie, falls sie im
zuletzt gewdhlten Landtag vertreten ist, berechtigt, in jede Wahlbehérde hdchstens zwei Vertreter als ihre
Vertrauenspersonen zu entsenden. Das gleiche Recht steht hinsichtlich der Kreiswahlbehdrde und
Landeswahlbehdrde auch solchen Parteien zu, die im zuletzt gewdhlten Landtag nicht vertreten sind. Die
Vertrauenspersonen sind Mitglieder der Wahlbehérde und zu den Sitzungen der Wahlbehdrde einzuladen. Sie
nehmen an den Verhandlungen ohne Stimmrecht teil. Eine Berufung dieser Personen ist nicht erforderlich, jedoch sind
sowohl der Wabhlleiter der jeweiligen Wahlbehérde als auch die Vertrauenspersonen selbst von ihrer Entsendung
nachweislich in Kenntnis zu setzen. § 13, § 18 Abs. 1, 2, 3 erster Satz und 5 sowie § 19 sind sinngemdB3 anzuwenden.

§ 41 wird hiedurch nicht beruhrt.

(5) Die Namen der Mitglieder der Sprengelwahlbehdrde sind am Wahltag beim Eingang des zugehdrenden
Woabhllokals durch Aushang zu verdffentlichen. Die Namen der Mitglieder der Gbrigen Wahlbehdrden sind von der
jeweiligen Wahlbehdrde ortsiiblich kundzumachen. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(6) Im Zweifelsfall ist die Frage, ob eine wahlwerbende Partei im zuletzt gewdhlten Landtag vertreten ist, von der
Landeswahlbehdrde zu beurteilen. Hierbei ist maBgeblich, ob die wahlwerbende Partei von der gleichen politischen

Organisation unterstijtzt wird, wie bei der letzten Wahl des Landtags. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(1) Spatestens am 21. Tag nach der Wahlausschreibung haben die von ihrem Vorsitzenden einzuberufenden

Wahlbehérden ihre konstituierende Sitzung abzuhalten.



(1) Wahlbar sind alle M&nner und Frauen, die spdtestens am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollenden und am

Stichtag (§ 1 Abs. 2)

1. die &sterreichische Staatsbirgerschaft besitzen, 2. im Land Oberdsterreich ihren Hauptwohnsitz (Art. 6 Abs. 3

und 4 B-VG) im Sinn der melderechtlichen Vorschriften haben und 3. von der Wahlbarkeit nicht ausgeschlossen sind.

(2) Von der Wéhlbarkeit ist ausgeschlossen, wer durch ein inléndisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit
Vorsatz begangener und von Amts wegen zu verfolgender gerichtlich strafbarer Handlungen rechtskréftig zu einer
nicht bedingt nachgesehenen sechs Monate Ubersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer bedingt nachgesehenen
ein Jahr Ubersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Der Ausschluss von der Wahlbarkeit endet nach sechs
Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende
MaBnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbif3t worden
oder zur Ganze bedingt nachgesehen worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils. (Anm.: LGBI. Nr.

82/2017)

(3) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen ausgeschlossen, sind die Rechtsfolgen
erloschen oder sind dem Verurteilten alle Rechtsfolgen nachgesehen worden, so ist er auch von der Wdahlbarkeit
nicht ausgeschlossen. Wird die bedingte Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses

der Ausschluss von der Wahlbarkeit ein. (Anm.: LGBI. Nr. 82/2017)

(1) Wahlwerbende Parteien haben ihre Wahlvorschlage fir das Ermittlungsverfahren in den Wahlkreisen
(Kreiswahlvorschlage) frihestens am Stichtag (§ 1 Abs. 2) und spdtestens am 47. Tag vor dem Wahltag bis 12.00
Uhr dem Landeswahlleiter wahrend der Amtsstunden vorzulegen. Werden nicht alle Kreiswahlvorschlége einer
Partei gleichzeitig vorgelegt, gelten alle mit dem Zeitpunkt als eingelangt, an dem der letzte Kreiswahlvorschlag

dieser Partei eingelangt ist. (Anm.: LGBI. Nr. 41 /2003, 27 /2009)

(2) Jeder Kreiswahlvorschlag muss von wenigstens drei Mitgliedern des Landtags unterschrieben oder von
wenigstens 80 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterstitzt sein. Mitglieder des Landtags kdnnen mehrere
Kreiswahlvorschlage unterschreiben, jedoch nur fir die gleiche wahlwerbende Partei. Die Unterstitzungserkldarung
(Muster Anlage 2) hat die Bestatigung der Gemeinde zu enthalten, dass die in der Erkldrung genannte Person am
Stichtag in der Wadhlerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist (§ 20 Abs. 1). Diese Bestdtigung ist von der
Gemeinde nur dann zu erteilen, wenn die Unterstitzungserkldrung Angaben Uber Name, Geburtsdatum und
Wohnadresse sowie den Namen der zu unterstitzenden wahlwerbenden Partei enthdlt und 1. die in der Erkléarung
genannte Person vor der zur Fihrung dieser Wdhlerevidenz zustdndigen Gemeindebehérde persénlich erscheint,
ihre Identitat durch einen amtlichen Lichtbildausweis nachweist und eine eigenhéndige Unterschrift vor der
Gemeindebehdrde geleistet wird oder 2. die eigenhdndige Unterschrift der in der Unterstitzungserklérung

genannten Person entweder gerichtlich oder notariell beglaubigt ist.

Die Gemeinden sind verpflichtet, diese Bestdtigung unverziglich und ohne Einhebung von Verwaltungsabgaben
oder sonstigen Gebihren anzufertigen. Eine solche Bestdtigung darf fur eine Person nur einmal ausgestellt werden.

(Anm.: LGBI. Nr. 13/2015)

(3) Der Wahlvorschlag muss enthalten:



1. die unterscheidende Parteibezeichnung in Worten und eine allfallige Kurzbezeichnung, bestehend aus nicht
mehr als funf Buchstaben, die auch ein Wort ergeben kénnen;

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von hdchstens doppelt so vielen Bewerbern wie im Wabhlkreis
Abgeordnete zu wdhlen sind, in der beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter
Angabe des Namens, des Geburtsdatums, des Berufes, der im Zeitpunkt der Einbringung des
Wabhlvorschlages ausgeibt wird, und der Adresse jedes Bewerbers, wobei ein Bewerber nicht auf den
Parteilisten mehrerer Kreiswahlvorschldge aufscheinen darf;

3. die Bezeichnung einer zustellungsbevollméchtigten Person und mindestens einer Stellvertreterin oder eines
Stellvertreters; diese Personen missen das Wahlrecht zum Landtag besitzen. Anzugeben ist: Name, Beruf,
Adresse. Bei mehreren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern ist Uberdies die Reihenfolge der Vertretung

bekannt zu geben. (Anm.: LGBI. Nr. 41 /2003, 27 /2009, 23/2013)

(4) In den Wahlvorschlag darf eine Bewerberin oder ein Bewerber nur dann aufgenommen werden, wenn sie oder
er die Voraussetzungen des § 27 erfillt und der Aufnahme schriftlich zugestimmt hat. Diese Zustimmungserkl&rung
ist dem Wahlvorschlag anzuschlieBen; sie gilt gleichzeitig als Unterstitzungserklérung geméB Abs. 2, sofern die

Bewerberin oder der Bewerber den Hauptwohnsitz im Wahlkreis hat. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(5) Jede wahlwerbende Partei hat an das Land einen Beitrag fir die Kosten des Wahlverfahrens in der Héhe von
140 Euro zu leisten. Der Beitrag ist gleichzeitig mit der Ubermittlung des Wahlvorschlages (Abs. 1) bei der
Landeswahlbehdrde bar zu erlegen. (Anm.: LGBI. Nr. 90/2001)

(1) Der Landeswahlleiter hat nach sofortiger Uberprifung des Kreiswahlvorschlages auf offensichtliche Méngel auf
dem Kreiswahlvorschlag den Tag und die Uhrzeit seines Einlangens zu vermerken. Fallen dem Landeswahlleiter an
einem rechtzeitig vorgelegten Kreiswahlvorschlag offensichtliche Mdangel auf, hat er der wahlwerbenden Partei
Uber ihr Verlangen die Mdglichkeit zur Verbesserung einzurdumen; auch der verbesserte Kreiswahlvorschlag muss
innerhalb der Einbringungsfrist vorgelegt werden. Erst danach ist der endgiltige Eingangsvermerk anzubringen.
Spdtestens nach Ende der Einbringungsfrist hat der Landeswahlleiter die eingelangten Kreiswahlvorschlage der
Landeswahlbehérde vorzulegen. Diese Uberprift jeden der eingelangten Kreiswahlvorschlége, ob er als giltig

eingebracht gilt. Ein Kreiswahlvorschlag gilt dann als nicht eingebracht, wenn

1. er verspdtet eingebracht wurde,

2. er nicht die erforderliche Anzahl von giltigen Unterstitzungserkldarungen aufweist,
3. er keine Parteiliste enthalt,

4. der Kostenbeitrag geméB § 28 Abs. 5 nicht erlegt wird

5.im Fall des § 31 Abs. 3 kein anderer Listenfihrer namhaft gemacht wird.

Gilt ein Kreiswahlvorschlag als nicht eingebracht, ist der zustellungsbevollméchtigte Vertreter der betroffenen Partei

davon zu versténdigen. (Anm.: LGBI. Nr. 41 /2003)

(2) Weisen mehrere Kreiswahlvorschldge den Namen desselben Bewerbers auf und ist nur einem Kreiswahlvorschlag

eine Zustimmungserklérung angeschlossen, ist dieser aus den Wahlvorschldgen, denen keine Zustimmungserkl@rung
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des Bewerbers angeschlossen ist, zu streichen. Die Landeswahlbehdrde hat davon den zustellungsbevollmdchtigten

Vertreter zu verstdndigen.

(3) Weisen mehrere Kreiswahlvorschldge den Namen desselben Bewerbers auf und ist jedem dieser
Kreiswahlvorschldge eine Zustimmungserkldrung des Bewerbers angeschlossen, ist der Bewerber von der
Landeswahlbehérde aus allen Kreiswahlvorschldgen zu streichen. Die Landeswahlbehdrde hat davon die

zustellungsbevollméchtigten Vertreter zu informieren.

(4) Kreiswahlvorschlage, die nicht fir jeden Bewerber eine Zustimmungserkldrung gemdB § 28 Abs. 4 aufweisen,
sind dem zustellungsbevollmdchtigten Vertreter der betroffenen Partei unter Setzung einer angemessenen, héchstens
jedoch dreitdgigen Nachfrist zuriickzustellen, sofern der Bewerber nicht gemé&fB Abs. 2 zu streichen ist. Werden die
fehlenden Zustimmungserkldrungen innerhalb der gesetzten Nachfrist bei der Landeswahlbehdrde vorgelegt, gilt
der Wabhlvorschlag zu dem Zeitpunkt als giltig eingebracht, zu dem die fehlende Zustimmungserklérung einlangt.
Wird der Mangel der fehlenden Zustimmungserkldrung nicht innerhalb der Nachfrist behoben, wird der Bewerber,
dessen Zustimmungserkldrung fehlt, aus dem Kreiswahlvorschlag gestrichen; der Kreiswahlvorschlag gilt in diesem

Fall zu dem Zeitpunkt als giltig eingebracht, an dem die Nachfrist endet.

(1) Die Landeswahlbehdrde hat jeder wahlwerbenden Partei einen fir alle Wahlkreise verbindlichen Listenplatz

gemdB Abs. 2 bis 4 zuzuweisen und diesen auf dem Kreiswahlvorschlag zu vermerken.

(2) Die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt gewdhlten Landtag vertreten waren, hat sich nach der Anzahl der
Mandate, die die Parteien bei der letzten Landtagswahl im ganzen Landesgebiet erreicht haben, zu richten. Ist die
Zaohl der Mandate gleich, bestimmt sich die Reihenfolge nach der bei der letzten Landtagswahl ermittelten
Gesamtsumme der Parteistimmen; sind auch diese gleich, entscheidet der Landeswabhlleiter durch das Los, das von

einem Zeugen im Beisein der Einbringer zu ziehen ist. § 14 Abs. 6 gilt sinngem&B. (Anm.: LGBI. Nr. 27/2009)

(3) Im AnschluB an die nach Abs. 2 gereihten Parteien sind jene Parteien anzufihren, die sich in allen Wahlkreisen
an der Wahlbewerbung beteiligen. Zunéchst sind dabei jene Parteien anzufihren, die unter derselben Bezeichnung
im Nationalrat vertreten sind; ihre Reihenfolge richtet sich nach der Anzahl der von ihnen bei der letzten
Nationalratswahl in Oberdsterreich erreichten Stimmen. Die Reihenfolge der Gbrigen Parteien ergibt sich aus dem
Zeitpunkt des Einlangens der Kreiswahlvorschldge (§ 28 Abs. 1). Haben diese Parteien ihre Wahlvorschldge zum
gleichen Zeitpunkt eingebracht, entscheidet Uber deren Reihenfolge der Landeswahlleiter durch das Los, das von

einem Zeugen im Beisein der Einbringer zu ziehen ist.

(4) Im AnschluB an die nach Abs. 3 gereihten Parteien sind die anderen wahlwerbenden Parteien anzufihren. lhre
Reihenfolge ergibt sich aus der Anzahl der Wahlkreise, in denen sie sich an der Wahlbewerbung beteiligen. Dabei
ist jeweils eine Partei, die sich in mehr Wahlkreisen als eine andere Partei an der Wahlbewerbung beteiligt, vor
dieser zu reihen. Beteiligen sich mehrere Parteien in gleich vielen Wahlkreisen an der Wahlbewerbung, ergibt sich
die Reihenfolge aus dem Zeitpunkt des Einlangens der Kreiswahlvorschldge (§ 28 Abs. 1); ist auch dieser gleich,

entscheidet das Los gemaR Abs. 3.

(1) Wenn mehrere Woahlvorschlage dieselben oder schwer zu unterscheidenden Bezeichnungen oder

Kurzbezeichnungen tragen, gilt folgendes:



1. jene Parteibezeichnungen, die politische Parteien betreffen, die im Oberdsterreichischen Landtag oder im

Nationalrat unter dieser Bezeichnung vertreten sind, sind zu belassen;

2. die Vertreter der anderen Wahlvorschldge sind vom Landeswahlleiter zu einer gemeinsamen Besprechung zu
laden, bei der ein Einvernehmen Uber die Unterscheidung der Parteibezeichnung anzubahnen ist; gelingt ein
Einvernehmen nicht, hat die Landeswahlbehérde Parteibezeichnungen, die schon auf veréffentlichten
Woahlvorschldgen bei der letzten Landtagswahl enthalten waren und dieselbe politische Partei betreffen, zu

belassen, die Gbrigen Wahlvorschléige aber nach dem an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen.

(2) Woahlvorschldge ohne ausdriickliche Parteibezeichnung sind nach dem an erster Stelle vorgeschlagenen

Bewerber zu benennen.

(3) Wenn ein Wahlvorschlag nach dem an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen ist (Namensliste),
der Name des Listenfihrers aber dem Namen des Listenfihrers einer anderen Parteiliste gleicht oder von diesem
schwer zu unterscheiden ist, hat der Landeswabhlleiter den Vertreter dieses Wahlvorschlages zu einer Besprechung
zu laden und ihn aufzufordern, einen anderen Listenfihrer zu bezeichnen, dessen Name zu einer Verwechslung nicht
Anlass gibt. Wird in einem solchen Fall kein anderer Listenfihrer namhaft gemacht, gilt der Wahlvorschlag als nicht

eingebracht.

(4) Im Ubrigen gilt der Grundsatz, dass bei neu auftretenden wahlwerbenden Parteien die Parteibezeichnung der

wahlwerbenden Partei den Vorrang hat, die ihren Wahlvorschlag friher eingebracht hat.

(1) Frihestens am 40. Tag und spdtestens am 38. Tag vor dem Wahltag hat die Kreiswahlbehérde die
Kreiswahlvorschlage abzuschlieBen, die Uber das hdchstzulassige AusmaB (§ 28 Abs. 3 Z 2) hinausgehenden
Bewerber von der Parteiliste zu streichen und die Wahlvorschldge ohne unnétigen Aufschub zu veréffentlichen.
Nachtrégliche Anderungen, die in den versffentlichten Kreiswahlvorschlégen beriicksichtigt wurden, sind der

Landeswahlbehdrde unverziiglich zu berichten. (Anm.: LGBI. Nr. 27 /2009)

(2) In der Verodffentlichung nach Abs. 1 muss die Reihenfolge der wahlwerbenden Parteien der von der
Landeswahlbehdrde festgelegten Reihenfolge (§ 30) entsprechen. Den unterscheidenden Parteibezeichnungen sind

die Worte , Liste 1, Liste 2, Liste 3 usw.” in fortlaufender Nummerierung voranzusetzen.

(3) Kann in einem Wahlkreis auf Grund der von der Landeswahlbehdrde festgelegten Reihenfolge eine
Listennummer nicht vergeben werden, weil sich eine Partei in diesem Wahlkreis nicht an der Wahlwerbung beteiligt
oder ihren Wahlvorschlag zurickgezogen hat (§ 35), hat in der Veroffentlichung die ihr nach Abs. 2 zustehende

Listennummer nicht aufzuscheinen; die ndchstfolgende Listennummer ist an ihre Stelle zu setzen.

(4) Die Verosffentlichung hat in ortsiblicher Weise, jedenfalls auch in der ,,Amtlichen Linzer Zeitung", zu erfolgen.
Aus ihr missen alle Listennummern sowie der Inhalt der Wahlvorschldge (§ 28 Abs. 3 Z 1 bis 3) zur Gdnze ersichtlich

sein.

(5) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die Parteibezeichnungen einschlieBlich allfalliger Kurzbezeichnungen mit
gleich groBen Druckbuchstaben in fir jede wahlwerbende Partei gleich groBe Rechtecke mit schwarzer Druckfarbe
einzutragen. Fir die Kurzbezeichnung sind einheitlich groBe schwarze Druckbuchstaben zu verwenden. Vor jeder

Parteibezeichnung ist in schwarzem Druck das Wort ,Liste* und darunter méglichst gro3 die jeweilige fortlaufende
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Ziffer anzufihren. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die GréBe der Druckbuchstaben dem zur

Verfigung stehenden Raum entsprechend angepasst werden.

(1) Anspruch auf die Zuteilung von Mandaten haben jene wahlwerbenden Parteien, die 1. im gesamten
Landesgebiet mindestens vier Prozent der abgegebenen giltigen Stimmen erzielt haben oder 2. in mindestens einem

der Wahlkreise ein Grundmandat erreicht haben.

(2) Die Landeswahlbehdrde hat zundchst auf Grund der einzelnen Landesparteisummen gemdB § 64 Z 4 jene

wahlwerbenden Parteien festzustellen, die Anspruch auf die Zuteilung von Mandaten gemaB Abs. 1 Z 1 haben.

(3) AnschlieBend hat die Landeswahlbehdrde jene wahlwerbenden Parteien festzustellen, die Anspruch auf die
Zuteilung von Mandaten gemdfB Abs. 1 Z 2 haben. Hiezu hat sie zundchst fir jeden Wahlkreis die Gesamtzahl der
giltigen Stimmen durch die Anzahl der im Wabhlkreis zu vergebenden Mandaten zu dividieren. Die sich dabei
ergebenden Zahlen sind die jeweiligen Sperrzahlen der Wahlkreise. Ein Grundmandat hat jene wahlwerbende
Partei erreicht, die in mindestens einem Wahlkreis mindestens so viele Stimmen erhalten hat, als der Sperrzahl dieses

Woahlkreises entspricht.

(4) Die Landeswahlbehdrde hat ihre nach Abs. 2 und 3 getroffenen Feststellungen sofort den Kreiswahlbehérden

bekanntzugeben.

(5) Die gemdB Abs. 4 bekanntgegebenen Parteien nehmen am weiteren Ermittlungsverfahren teil. Stimmen, die auf
wahlwerbende Partei entfallen, die weder in einem der Wahlkreise die Sperrzahl des Wahlkreises noch im
gesamten Bundesland vier Prozent der giltigen Stimmen erreicht haben, sind fir die Verteilung der Mandate

unwirksam und haben bei den weiteren Berechnungen auBBer Betracht zu bleiben.

(1) Im Ermittlungsverfahren auf Landesebene verteilt die Landeswahlbehérde auf Grund der Wahlzahl (Abs. 2)
grundsatzlich 56 Mandate auf die am weiteren Ermittlungsverfahren teilnehmenden Parteien, die einen
Landeswahlvorschlag (§ 70 Abs. 1) eingebracht haben. Hat eine am weiteren Ermittlungsverfahren teilnehmende
Partei keinen Landeswahlvorschlag eingebracht, verringert sich die Anzahl der zu verteilenden Mandate um jene

Mandate, die von dieser Partei in einem oder mehreren Wahlkreisen erreicht wurden.

(2) Die Wahlzahl wird ermittelt, indem vorerst die Landesparteisummen nach ihrer GréBe geordnet nebeneinander
geschrieben werden; unter jede Landesparteisumme wird die Halfte geschrieben, darunter das Drittel, das Viertel
und nach Bedarf die weiterfolgenden entsprechenden Teilzahlen. Als Wahlzahl gilt bei 56 zu vergebenden
Mandaten die 56-gréBte, bei 55 zu vergebenden Mandaten die 55-gréBte usw. Zahl der so angeschriebenen

Zahlen.

(3) Jede Partei erhdlt so viele Mandate, als die Wahlzahl in ihrer Landesparteisumme enthalten ist. Wenn nach
dieser Berechnung zwei oder mehrere Parteien auf die Zuweisung eines Mandates den gleichen Anspruch haben,
wird zwischen ihnen nur dann gelost, wenn es sich um Zuweisung des letzten zu vergebenden Mandates handelt.

Das Los ist vom jungsten Mitglied der Landeswahlbehdrde zu ziehen.



(4) Unterschreitet die gemdB Abs. 3 fir eine Partei ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei in
den Woahlkreisen insgesamt zugefallenen Mandate, ist so vorzugehen, als hatte diese Partei keinen

Landeswahlvorschlag eingebracht; die Wahlzahl ist gemdB Abs. 2 neu zu berechnen.

(5) Ubersteigt die gemaB Abs. 3 firr eine Partei ermittelte Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei in den

Wahlkreisen insgesamt zugefallenen Mandate, erhdlt sie so viele weitere Mandate, wie dieser Differenz entspricht.

(1) Jede Partei, die einen Kreiswahlvorschlag eingebracht hat, kann spatestens am 10. Tag vor dem Wahltag bei
der Landeswahlbehérde durch einen auf einem Kreiswahlvorschlag aufscheinenden zustellungsbevollméchtigten
Vertreter den Landeswahlvorschlag einbringen. In einen Landeswahlvorschlag dirfen nur Personen aufgenommen
werden, die in einem der Wahlkreise als Bewerber derselben Partei aufscheinen. Bewerber, die in keinem
verdffentlichten Kreiswahlvorschlag (§ 51 Abs. 1) derselben Partei aufscheinen, gelten als in den

Landeswahlvorschlag nicht aufgenommen.

(2) Die einer Partei gemdB § 69 Abs. 5 zufallenden Mandate sind den Bewerbern der jeweiligen Partei in der
Reihenfolge des jeweiligen Landeswahlvorschlages von der Landeswahlbehérde zuzuweisen; dabei sind jene
Bewerber nicht zu bericksichtigen, denen bereits ein Vorzugsstimmenmandat zugewiesen wurde. Damit ist das

Ermittlungsverfahren auf Landesebene abgeschlossen.

UBERBLICK OO PARTEIENFINANZIERUNGSGESETZ 2016/ WICHTIGSTE ECKPUNKTE:

Seit der Parteienfinanzierungsgesetz-Novelle 2012. Die vorher in OO bestehende Regelung eines ,,Einmaligen
Kostenbeitrags“ bei Scheitern an der 4%-Hirde aber Uberschreiten eines Stimmenanteils von 1% wurde mit Hinweis

auf §3 Parteiengesetz 2012 ersatzlos gestrichen.

ACHTUNG: §§ 7 u. 8 O6. Parteienfinanzierungsgesetz 2016 — Orislisten konnen PartF6 B selbststdndig

beantragen!
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MANIFEST
Manifest

fir Freiheit und Verantwortung

der Biirgerlisten Oberésterreich (BLOO)

Die Freiheit macht die Wiirde eines Menschen aus.

Alle Menschen sind frei und gleich an Wirde und Rechten geboren.
Menschenwiirde und Menschenrechte sind unverletzlich und unverd&uBerlich.
Das Recht ist fir die Menschen da und geht vom Volk aus.

Gleichheit vor dem Gesetz,

Briderlichkeit in unserem Handeln.

In der Gemeinde haben wir unsere Wurzeln.

Ein gemeinsames Europa ist die Zukunft unserer Kinder.

Das ist unsere Verantwortung,

auf dass wir lange leben und es uns wohlergehe.

Bildung und Wissenschaft

- Chancengleichheit aller Menschen unabhdngig von sozialer Herkunft
- Bildungschancen unabhdngig von Finanzkraft der Eltern

- Uneingeschrdnkter Zugang zu neuen Medien ohne Zensur

- Ausbau von bedarfsgerechten, ganztdgigen Betreuungsangeboten

- Gebihrenfreie Bildungseinrichtungen

Europa und Migration
- Europa als Friedensprojekt begreifen

- Limitierung der Zuwanderung je nach wirtschaftlichen und humanitdren Erfordernissen

Finanzen und Steuern

- Profite von Investoren und Spekulationsgewinne fir frei zugdngliche befreute Parkanlagen besteuvern
- Vereinfachung des Finanzausgleichs und Stdrkung der Gemeinden

- Abschaffung des abgestuften Bevélkerungsschlissels

- Jdhrliche Valorisierung bei Werbungskosten, Pauschalen und Freibetrédigen

- Bekdmpfung der Steuerflucht durch Gesamtkonzernbesteuerung

- Pro Bargeld

- Stevergerechtigkeit

Gesundheit und Generationengerechtigkeit

- Offentliches Pensionssystem, welches angemessenen Lebensstandard garantiert
- Seniorinnen und Senioren haben Grundstein fir erfolgreiches Osterreich gelegt
- Selbstbestimmtes Leben im Alter

- Bestmégliche Versorgung aller Menschen

- Gesundheitsversorgung unabhdngig vom Einkommen

- Mindesteinkommen fiir Obdachlose



- Versorgung mit regionalen und saisonalen Produkten
- Bessere Ausstattung der Pflege und Valorisierung des Pflegegeldes

- Pensionsanspruch ab 45 Versicherungsjahren

Kunst, Kultur und Presse
- Tradition und Kultur sind wichtig

- Eigenfinanzierungsanteil des kulturellen Angebots entsprechend Interesse der

Bevélkerung
- Férderwesen durchforsten und vereinfachen
- Finanzielle Férderung der Presse zur Erhaltung der objektiven Meinungsvielfalt

- Staatliche finanzielle Férderung des ORF, zur Sicherung der objektiven Meinungsvielfalt

Ethik und Religion
- Religion ist Privatsache
- Laizistischer Staat

- (gemeinsamer) Ethikunterricht in Schulen anstelle von (isolierten) Religionsunterricht

Justiz und Sicherheit

- Recht auf Demonstrationen

- Bekenntnis zur Neutralitct

- Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht

- Birokratieabbau

- Polizeidienststellen wieder aufsperren

- Entgeltfortzahlung fir freiwillige Helfer im Katastrophenfall

- Ausbau der direkten Demokratie

Umwelt, Landwirtschaft, Tourismus, Verkehr und Energie

- Bahn, Post und Wasserversorgung als 6ffentliche Infrastruktur
- Ausbau der Infrastruktur in strukturschwachen Regionen

- Agrarpolitik zum Uberleben der B&uerinnen und Bauern

- Bauernsterben beenden

Wirtschaft und Arbeit

- Erwerbslosenversicherung

- Einkommensschere zwischen Mdnnern und Frauen schlieBen

- Wohnortnahes Arbeiten

- Ziel Vollbeschdftigung

- Pro Sozialpartnerschaft, Kammern und Gewerkschaften und Fortsetzung der Konsenspolitik
- Samstag, Sonntag frei; max 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche arbeiten

- Pro Wirtschaftsstandort Oberé&sterreich

- Flexible Arbeitszeiten nicht zum Nachteil der Arbeitnehmer

- Freies Unternehmertum und freie Wirtschaft
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Wohnen
- Objektive Vergabe gemeinnitziger Wohnungen
- Férderung selbstdndiger Suche und Schaffung von Wohnraum

- Leistbares Wohnen

PROGRAMM (ENTWURF)

BURGERLISTEN OBEROSTERREICH kurz BLOO

BASISPAPIER

Wir missen wieder Mut zeigen und fir ein Bildungssystem eintreten, das allen Menschen unabhdngig von ihrer
sozialen Herkunft, die gleichen Chancen auf héchstem Niveau bieten kann.

Wir brauchen ein Gesundheitswesen, das Menschen im Krankheitsfall die bestmégliche Versorgung garantiert. Wir
brauchen eine Erwerbslosenversicherung, die gewdhrleistet, dass Menschen ohne Arbeit ein gesichertes Auskommen
haben.

Wir brauchen starke 6ffentliche Infrastrukturleistungen, wie etwa Bahn, Post oder Wasserversorgung. Und wir
brauchen ein &6ffentliches Pensionssystem, das den Menschen wieder die Sicherheit eines angemessenen
Lebensstandards im Alter garantiert. Unseren Senioreninnen und Senioren gebihrt ein Danke. Sie haben die Grundlage
dafir gelegt, dass Osterreich heute so erfolgreich ist und sie sind ein fairer Partner fir die Jungen. Eine aktive
Seniorenpolitik und ein sicheres Auskommen fir ein selbstbestimmtes aktives und erfiilltes Leben im Alter garantieren
wir.

Wir sind der Meinung, dass bei vollen 45 Versicherungsjahren inklusive Prdsenz- und Zivildienst oder freiwilliges Jahr
abschlagfrei in Pension gegangen werden darf.

Es ist fir uns eine Frage der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, dass die Schere zwischen den Einkommen von
Frauven und Mé&nnern geschlossen wird.

Ebenso wie es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass die Bildungschancen unserer Kinder nicht von der Finanzkraft der
Eltern abhdngen und die Qualitdt der Gesundheitsversorgung nicht vom Einkommen der einzelnen.

Wohnpolitik darf wiederum kein Element des von sich abhdngig machenden Staates werden. Objektive Vergabe
gemeinnitziger Wohnungen und die gréBtmégliche Férderung der selbststéndigen Suche und Schaffung von
Wohnraum sind Grundbausteine, fir die wir stehen. Zur Objektivitit der Vergabe von Wohnungen gehéren
selbstverstdndlich, dass es getrennten Eltern beiderseits méglich sein muss, familienfreundlichen Raum fir ihre Kinder
zu erhalten. Ziel muss leistbares Wohnen und wohnortnahes Arbeiten sein. Profite von Investoren missen im Wohnbau
fir wohnortnahe frei zugdngliche betreute Parkanlagen besteuert werden, des gleichen deren Spekulationsgewinne. Im

Wohnbau sind grundséitzlich Widmungsvertrédge und Baupflicht gegen Spekulation einzusetzen.

Die Arbeit jedes einzelnen ist fiir uns héchstes Gut und Ziel ist die Vollbeschdftigung. Wir stehen eindeutig fir die
Sozialpartnerschaft, Kammern und Gewerkschaften, um die bisherige Konsenspolitik fortzusetzen. Wir fordern Freiheit
fir unser unternehmerisches Tun und sind uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst. Wir
stehen zum Recht jedes Einzelnen auf 8 Stunden pro Tag, 40 Stunden pro Woche, freien Samstag und Sonntag und
die gesetzlichen Feiertage bei 5 Tage Arbeit pro Woche zum Erhalt eines funktionierenden Familien- und
Gesundheitsleben eines arbeitenden Menschen. Wir stehen ein fir ein Stdrken der Sozialpartnerschaft, aber auch fir

ein Stérken des Wirtschaftsstandortes Oberdsterreichs. Die Flexibilitéit der Arbeitszeit darf nicht zum Nachteil des
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Arbeitnehmers geschehen. Es braucht neue Wege in der Agrarpolitik. Ein Programm das bduerlichen Betrieben das
Uberleben garantieren soll. Landwirtschaft neu denken und handeln und &kosozial leben. Die gesunde Ernghrung ist

uns wichtig, dies beinhaltet die regionale, saisonale Kiche.

ORGANISATIONSGRAD

Der Organisationsgrad beschreibt den Anteil einer Grundgesamtheit, der Mitglied einer Organisation ist, die den
Anspruch auf die Vertretung der allgemeinen Interessen dieser Grundgesamtheit erhebt. Im gegenstdndlichen Falle
entspricht die Grundgesamtheit also der Anzahl der Birgerlisten die sich bei den zuriickliegenden
Gemeinderatswahlen (hauptsdchlich 2015) zur Wahl gestellt haben. Als ,organisiert gelten jene Birgerlisten,

welche offizielle Mitglieder der BLOO sind.

Gemeinden im Wahlkreis: 23

BL im Wahlkreis: 6
BL-Gemeinden im Wahlkreis 5
BLOO_Mgl im Wahlkreis: 2
Anteil Burgerlisten-Gemeinden an WK-Gemeinden 22 %
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten-Gemeinden 40 %
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten 33 %
Anteil BLOO Mgl an WK-Gemeinden 9 %
Gemeinden im Wabhlkreis: 112

BL im Wahlkreis: 20
BL-Gemeinden im Wahlkreis 16
BLOO_Mgl im Wahlkreis: 7
Anteil Burgerlisten-Gemeinden an WK-Gemeinden 14 %
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten-Gemeinden 4 %
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten 35 %
Anteil BLOO Mgl an WK-Gemeinden 6 %
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Gemeinden im Wahlkreis:
BL im Wahlkreis:
BL-Gemeinden im Wahlkreis

BLOO_Mgl im Wahlkreis:

Anteil Birgerlisten-Gemeinden an WK-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten

Anteil BLOO Mgl an WK-Gemeinden

Gemeinden im Wahlkreis:
BL im Wahlkreis:
BL-Gemeinden im Wahlkreis

BLOO_Mgl im Wahlkreis:

Anteil Birgerlisten-Gemeinden an WK-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten

Anteil BLOO Mgl an WK-Gemeinden

Gemeinden im Wahlkreis:
BL im Wahlkreis:
BL-Gemeinden im Wahlkreis

BLOO_Mgl im Wahlkreis:

Anteil Burgerlisten-Gemeinden an WK-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten-Gemeinden
Anteil BLOO Mgl an Biirgerlisten

Anteil BLOO Mgl an WK-Gemeinden

123

21

18

15

33

29

64

17

15

23

20

18

117

23

20

17

25

22

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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DIE MITGLIEDSORGANISATIONEN AKTUELL:
ALFRED PLATZER — BURGERINITIATIVE MOLLN

www.bim-info.at

»Parteien unterliegen selbsterstellten Richtlinien und Programmen. Diese werden bei groBen Gruppierungen
bundesweit erstellt und kdnnen nicht immer mit den Interessen einer Kleingemeinde einhergehen. Wir wollen unser
Augenmerk einzig und allein auf die Mollner Gegebenheiten richten und uns frei von Parteizwdngen auf die
“besten” MaBnahmen konzentrieren. Fehlende Parteifinanzierung gleichen wir mit Mehreinsatz aus.”

KAROLINA KEINTZEL — DIE WEISSEN — PICHL BElI WELS
(keine Homepage)

FRITZ BOHM — BURGERLISTE PASCHING

www.fritzboem.at

RUDI MAYERHOFER — FREIE LISTE STROHEIM (EX BZO)
keine Homepage

FRITZ NOBIS — MBI — MUNDERFINGER BURGERINITIATIVE
www.mbi-munderfing.at

SONJA LOFFLER — BMF — BEWEGUNG FUR MATTIGHOFEN
www.bmf-mattighofen.at

REINHOLD KASSMANNHUBER — BURGERINITIATIVE GMUNDEN

www.big.at

CHRISTIAN AICHMAYR — BURGERLISTE RUTZENHAM

www.buergerliste-rutzenham.at

BGM. INGE HUBER — MUT — ANTIESENHOFEN
www.antiesenhofen.at
(Stellt Burgermeisterin)

FRANZ KONRAD STADLER — FWF — FREIE WAHLER FREINBERG
keine Homepage

KARL BANREITER — BUNT — UNTERWEITERSDORF
keine Homepage

BLS — BURGERLISTE SCHENKENFELDEN (IM NETZWERK)
keine Homepage

HELMUT EHRENGRUBER — BURGERLISTE KRENGLBACH
keine Homepage

HERBERT PUHRINGER — BURGERLISTE HORBICH
keine Homepage

BURGERLISTE PABNEUKIRCHEN
keine Homepage

RUPERT HATTINGER — ULG — UNABHANGIGE LISTE GEBOLTSKIRCHEN
keine Homepage
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FRANZ HACKL — LISTE ROTTENBACH
keine Homepage

SIEGFRIED BRENN — FREIE LISTE GAFLENZ
keine Homepage

HERWIG HAMMERLE — PRO — DEMOKRATISCHE INITIATIVE FUR HOCHBURG ACH
https:/ /prohablog.wordpress.com/unser-team/

HAGER GERHARD - JULlI — BURGERLISTE JEGING
keine Homepage

HARNER JOSEF — UWG — UNABHANGIGE WAHLER KIRCHBERG
keine Homepage

MARTIN GOLLNER — BURGERLISTE PEUERBACH
keine Homepage

JOSEF GOKL — BPT — BURGERFORUM PRO TRAUN
keine Homepage

EBERHERR JOHANN — OGL — OFFENE LISTE ST. PANTALEON
keine Homepage

LUDWIG DEUTSCH — SBU — STEYREGG
keine Homepage

HANS KERSCHBAUMSTEINER — FWW — FREIE WAHLER WEYER
keine Homepage
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ARBEITSWEISE (STATUTEN-AUSZUGSWEISE)

(Achtung: Formatierung des Statutes ist fehlerhaft — sollte Uberarbeitet werden)
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Abs 4: Aufgabe der BLOO ist die Werbung von Mitgliedern, ihre Betreuung und Vertretung in allgemein pol.

Hinsicht.

§ 1 Abs 7: Die teilnehmenden Birgerlisten sind in ihrer Entscheidung regional unabhdngig.
AUFGABEN UND ZIELE

§ 2 Abs 1: Politische Aktivierung der Birgerlnnen in OO durch Information und Angebote zur politischen Arbeit sowie

Bildung.

§ 2 Abs 2: Vertretung der Interessen und Forderungen der BLOO mittels ihrer Funktiondre und Mandatare. DIE
BLOO lebt das freie Mandat.

§ 2 Abs 3: Auszahlung der Parteienférderung B 1:1

§ 2 Abs 4: Bildung eines Netzwerks aller OO Birgerlisten zur gegenseitigen Unterstitzung bei der Gemeindearbeit

(Servicegedanke).

§ 2 Abs 5: Mitwirkung an der Meinungsbildung innerhalb der Partei und in der Offentlichkeit sowie die
Listenerstellung zum gemeinsamen Antritt bei Wahlen. Die Unabhdngigkeit der BLOO Mitglieder bleibt auf
kommunaler Ebene auch bei einem gemeinsamen Wahlantritt unberthrt. Lediglich die Wahlwerbung fir eine andere

Partei wird ausgeschlossen.
§ 2 Abs 6: Verbindung mit iberparteilichen Frauen- und Mdnnerorganisationen im In- und Ausland.
MITGLIEDSCHAFT

§ 3 Abs 1: Ordentliche Mitglieder: 416 + Bekenntnis zu den Grundsdtzen der BLOO; Mitgliedschaft in anderen

Parteien ist nicht ausgeschlossen.

Aufnahme erfolgt aufgrund einer schriftlichen Beitrittserkldrung, die vom Vorsitzenden der jeweiligen
Ortsorganisation (Verein, Fraktion, Partei) gegengezeichnet werden muss. (§ 3 Abs. 5: Uber die Aufnahme von
Mitgliedern entscheidet die territorial zusténdige Landesorganisation der BLOO. Die Mitgliedschaft auch bei

anderen Teilorganisationen ist zuldssig.)

§ 3 Abs 2: Birgerlisten mit Parteistatus werden nur ausnahmsweise bis zur ndchsten GR-Wahl als Mitglieder

akzeptiert.

§ 3 Abs 3: Organisationen oder Einzelpersonen kénnen Férdermitglieder werden, sofern sie einen finanziellen
Beitrag leisten. Férdermitglieder haben kein Stimmrecht, dirfen bei Bundes-, Landes- und Ortstagen als Delegierte

mit beratender Stimme auftreten.
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RECHTE UND PFLICHTEN

§ 4 Abs 1: Die Mitglieder wirken aktiv an den im Statut festgesetzten Aufgaben der BLOO mit und setzen sich fir
die Ziele der Burgerlisten Oberdsterreichs ein. Jedes Mitglied hat Anspruch auf Information und politische Bildung.
Die Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen, Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Statuten

teilzunehmen.

§ 4 Abs 2: Die Mitglieder sind gebeten, an der Verwirklichung der Aufgaben und Ziele der BLOO dem Aufbau der

BLOO Organisation und der Werbung neuer Mitglieder mitzuarbeiten
ORGANISATION
§ 8 Abs. 1: Organe der regionalen Organisationsbereiche sind:

a) Fir die Landesorganisation der Landestag, der Landesvorstand das Landesprdsidium.
b) Fur die Gemeindeorganisation (Ortsgruppe), der Gemeindetag (Ortstag), der Ortsvorstand.

(Achtung Nummerierung und Nomenklatur!)

§ 8 Abs. 2: Zur Bearbeitung der Sachgebiete bestehen in Landes-, Bezirks- und Ortsorganisationen entsprechende
Fachausschisse, Projektgruppen, Foren, Arbeitskreise etc.

§ 8 Abs. 3: Die Finanzkontrolle obliegt den gewdhlten Finanzpriferinnen. Sie sind ausschlieBlich dem

Organ verantwortlich, das sie gewdhlt hat.

FUNKTIONSPERIODE

§ 10 Abs. 1: Funktionsperiode 4 Jahre

VERHALTNIS DER ORGANE ZUEINANDER

§ 11 Abs. 1: Beschlisse der BLOO sind fir die nachgeordneten Organe und Funktiondrinnen bindend, ebenso die
Anordnungen Ubergeordneter Leiterinnen, die auf Beschlisse der zustédndigen Organe basieren.

§ 11 Abs. 2: Die nachgeordneten Organe und Funktionérinnen der BLOO miissen fir die Durchfihrung der Beschlisse

und Anordnungen sorgen.

§ 11 Abs. 3: Jedes Organ der BLOO versténdigt das ihm iibergeordnete Organ rechtzeitig von seinen Sitzungen

und Tagungen. Das ibergeordnete Organ hat das Recht, eine Vertreterin mit beratender Stimme dazu zu entsenden.
EINNAHMEN

§ 51 Abs. 1: Freiwillige Mitgliedsbeitrage; Sonderbeitrdge der Mandatarlnnen; Einkinfte aus Veranstaltungen;

Spenden; Ertrdge aus Vermdgen und wirtschaftlichen Unternehmungen; Sonstige Zuwendungen und Spenden.

§ 51 Abs. 1: Der Mitgliedsbeitrag gliedert sich in den Beitrag fir die BLOO und den Parteibeitrag, den die

Delegiertenversammlung der BLOO festlegt
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DAS PRESSEORGAN DER BLOO IST DAS REGIONALMAGAZIN

§ 53 Abs. 1: Ziel der politischen Bildung ist es, das politische Wissen und die Urteilsfahigkeit in der Bevdlkerung,
bei den Mitgliedern und allen Mitarbeiterinnen zu heben, um damit ihr politisches Interesse und Engagement zu

verstdrken.
BESONDERE OBLIEGENHEITEN DER VORSTANDSMITGLIEDER

§ 60 Abs. 1: Der Ortsleiter oder die Ortsleiterin fihrt die laufenden Geschdafte der Partei. Der

Fraktionsobmann/frau unterstiitzt den Obmann bei der Fihrung der Parteigeschdéifte.

§ 60 Abs. 2: Der Ortsleiter oder Parteiobmann(obfrau) vertritt die Partei nach auBBen. Schriftliche Ausfertigungen
der Partei bedirfen zu ihrer Giiltigkeit der Unterschriften des Parteiobmann/frau und des Fraktionsobmann/frau,
in Geldangelegenheiten (=vermdgende Dispositionen) des Obmanns und des Kassiers. Rechtsgeschdfte zwischen

Vorstandsmitgliedern und Partei bedirfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.

§ 60 Abs. 3: Rechtsgeschaftliche Bevollmachtigungen, die Partei nach auBen zu vertreten bzw. fir ihn zu zeichnen,

kénnen ausschlieBlich von den unten genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.

§ 60 Abs. 4: Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich
der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbststdndig Anordnungen zu
treffen; im Innenverhdltnis bedirfen diese jedoch der nachtréglichen Genehmigung durch das zusténdige

Parteiorgan.

§ 60 Abs. 5: Der Obmann fihrt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.

§ 60 Abs. 6: Der Schriftfuhrer fihrt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.
§ 60 Abs. 7: Der Kassier ist fir die ordnungsgeméBe Geldgebarung der Partei verantwortlich.

§ 60 Abs. 8: Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des Obmanns, des Schriftfihrers oder des Kassiers ihre

Stellvertreter.
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KOMMUNIKATIONSKANALE

EXTERNE KOMMUNIKATION

Homepage BLOO: https://www.ktu-linz.at

-Servicebiefe
-Zeitung (online)

Facebook Seite Birgerlisten Oberéssterreich BLOO: https: //www.facebook.com/landooe

Facebook Seite BLOO Obmann Martin Gollner: https://www.facebook.com/dr.martin.gollner

Presseaussendungen via Mail bzw. direktem Journalistenkontakt.

INTERNE KOMMUNIKATION

Forum: E-Comitee: https://ecomitee.com/BuergerlistenOOe

Whatsapp Gruppen: ,Birgerlisten OO Netzwerk®; ,Bundesvorstand*; BLOO Mitglieder

Homepage BLOO: htips://www.ktu-linz.at

-Servicebiefe

-Zeitung (online)
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PERSONELLE RESSOURCEN

EHRENAMTLICH FUR BLOO TATIG:

16 Personen im Vorstand ,,Kernteam*

20 Personen im ,erweiterten Kernteam* (Impressum Birgerlistenzeitung)

71 Mandatarlnnen in den Mitgliedsorganisationen

ca. 200 Aktive in den Mitgliedsorganisationen

BEZAHLTE KRAFTE:

10 Wochenstunden: Parteisekretdrin

20h Politikberatung Fa. Daniela Holzinger-Vogtenhuber BA

(Achtung: Unterschiedliche Informationen auf der Homepage)

Obmann:

Obmann-Stv.:

Obmann-Stv.2:

Obmann-Stv.3:

Schriftfihrerin:

Schriftfihrerin-Stv.:

Kassier:

Kassier-Stv.:

Rechnungsprifer 1:

Rechnungsprifer 2:

Beirdate:

Bezirk Braunau

Bezirk Freistadt

Bezirk Gmunden

Bezirk Grieskirchen/EF

Bezirk Kirchdorf

Dr. med. Martin Gollner

Fritz Nobis

Dr. jur. Gerhard Edelsbacher

Ing. Hubert Gumpinger

Anna Berndorfer

Hans Stockinger

Stefanie Praschl

Christian Aichmayr

Ing. Fritz B6hm

Franz Konrad Stadler

Ludwig Deutsch, Johann Eberherr, Herbert Puhringer, Siegfried Brenn, Rupert Hattinger,

Josef Gokl

Friedrich Nobis

Karl Barnreiter

Dipl.Ing. Reinhold Kassmannhuber

Dr. Martin Gollner

Christine Zauner

Munderfing

Unterweitersdorf

Gmunden

Peuverbach

Vorderstoder

MBI

BUNT

BIG

TOP

BERG
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Bezirk Linz-Land

Bezirk Perg

Bezirk Ried

Bezirk Scharding

Bezirk Rohrbach

Bezirk Steyr-Land

Bezirk Vocklabruck

Bezirk Wels-Land

Bezirk Urfahr-Umgebung

Ing. Fritz B&hm

Christian Steindl

Bgm.in Inge Huber

AL Franz Stadler

Herbert Pihringer

Siegfried Brenn

Christian Aichmayr

Karolina Keintzel

Michael Manzenreither

Pasching

Pabneukirchen

Antiesenhofen

Freinberg

Horbich

Gaflenz

Rutzenham

Pichl bei Wels

Schenkenfelden

LFP

LfP

MUT

FWF

HORBICH

FLG

BLR

Die WeiBen

UBM
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FINANZIELLE RESSOURCEN

ZUGESAGTE SACHSPENDEN:

10.000 Kleine Linzertorten mit BLOO Logo (Karl Guschlbauer)
10.000€ fur Mitgliederaussendung per Post (1 Seite)
20.000€ fir Wahlplakate (Spitzenkandidaten)

LAUFENDE EINNAHMEN:

Parteienférderung B: ca. 35.000€/ Jahr; wird an Mitgliedsorganisationen 1:1 ausbezahlt.

Schulungsgelder: ca. 9.500€/ Jahr; wird an Mitgliedsorganisationen 1:1 ausbezahlt.

SONSTIGES:

GrofBes mediales Interesse (siehe Krone Artikel + Karikatur ,,Erster Ritterschlag”): XX€
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BLOO-PARTEl: ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN SCHRITTEN BIS 06/2020

14.09.2018 - BEZIRKSSPRECHER- U. 1. LANDESTREFFEN
Grieskirchen (10 von 15 Bezirken anwesend)

Es wurde entschieden, dass in allen Bezirken ,,Bezirkstreffen” organisiert werden sollen.

12.10.2018 — BEZIRKSTREFFEN

der Birgerlisten Grieskirchen und Umgebung

28.11.2018 — ARBEITSTREFFEN
der BLOO Teams (Gemeinde-Servicebrief 1)

Teilnehmer: 8

10.01.2019 — ARBEITSTREFFEN
Vorbereitung Prasentation der Parteienférderung B fir das 2. Landestreffen

Teilnehmer: 5

01.03.2019 — 2. LANDESTREFFEN
Tuba Grieskirchen, Grindung der BLOO mit 22 Mitgliedern

Teilnehmer: 29

22.03.2019 — BESCHEINIGUNG PARTEIGRUNDUNG
Politische Parteien - § 1 Abs. 4 PartG Birgerlisten Oberssterreich kurz ,,BLOO" — Bescheinigung

03.06.2019 — AUSTAUSCH MIT BUNDNISTEAM FUR OO
Einladung zum Austausch mit dem Bindnisteam fir OO, Préasentation der BLOO von Dr. Gollner und Berndorfer,
Einigung auf Zusammenarbeit

Teilnehmer: 10

14.06.2019 — VORSTANDSSITZUNG BLOO
auf Einladung des Bezirksjdgermeisters und Amtsleiter Franz Konrad Stadler im Forsthaus zu Freinberg
(Vorstandsfoto), Einigung auf ein gemeinsames Statut.

Teilnehmer: 22

25.09.2019 — VEREINSGRUNDUNG POLAK
fur die politische Akademie der Birgerlisten Oberdsterreich (wir sind Partei und Verein)

Teilnehmer: 6

11.12.2019 — EINREICHUNG PARTEIBEITRITTE
Abgabe der Parteibeitrittserklérungen von 20 Birgerlisten mit 72 Gemeinderd&tinnen bei Dr. Rainer und Mag.

Froschauer
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10.01.2020 - ARBEITSSITZUNG
der BLOO mit Einigung auf ein Grundsatzprogramm

Teilnehmer: 7

29.02.2020 — VORSTANDSSITZUNG UND FORTBILDUNGSTREFFEN
Vorstandssitzung um 9:00 Uhr im Saal Pollham (Hotel Ploberger Wels) 15 Teilnehmer
Veranstaltung im Saal Maximilian (Hotel Ploberger Wels) 41 Teilnehmer, Fortbildung fir
Gemeinderdtlnnen der pol. Akademie der BLOO

Teilnehmer: 15 (Vorstand)/ 41 Fortbildung

31.03.2020 — BESCHEID ERHALT PARTEIENFORDERUNG
Positiver Bescheid iber den Erhalt der Parteienférderung B fir unsere 20 Mitglieder,

Erhalt von ca. 24.000 €

29.04.2020 — 1. VIDEOKONFERENZ
50 eingeladen Birgerlisten. Themen: Basisdemokratie, Wahl Vorstandsmitglied Dr. Edelsbacher, Bezirkssprecher
wurden vorgelesen von Dr. Gollner

Teilnehmer: 15

12.06.2020 ARBEITSTREFFEN

Vorstellung von GR Lorenz Potocnik der Stadt Linz (mdgliches Angebot der NEOS im Vorstand abgelehnt)
Sitzungsprotokoll aufgrund der Geheimhaltung nicht vorhanden

Anwesend: 11

Entscheidung It. Vorstandsbeschluss des 3. Landestreffens am 29.2.2020 zum Antritt zur Landtagswahl.
Neuvaufnahmen im Jahr 2020: Freie Wahler Weyer Hannes Kerschbaumsteiner; Neugrindung BL Krenglbach
Helmut Ehrengruber

Austritte 2020: BL Stadl Paura; Christian Raidl

17.10.2020 — KLAUSUR (GEPLANT)

Klausur Zell am Pettenfirst Mennerhaus mit Moderator Markus Vogtenhuber BA (Politikwissenschaftler)

34



UMFELD & TERMINE

Landtagswahlen OO 2009 und 2015 im Vergleich:
(Basis: SORA — Wahlanalysen, Nachwahlbefragungen & Wadhlerstromanalysen)

LTW2009:

Im Zeichen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise stehend, hatten die Menschen Angst vor Arbeitslosigkeit, sozialem

Abstieg und Statusverlust. Die Politik versuchte durch Konjunkturpakete und Kurzarbeitsmodelle gegen zu steuvern.

OVPO09: Mit ihrem populéren Spitzenkandidaten LH Josef Pihringer konnte die OVP die vorherrschende Stimmung
im Land am besten nutzen und setzte mit Slogans wie ,In schwierigen Zeiten. Erfahrung entscheidet” od. ,Wer
Pihringer will, wahlt OVPI* auf Besténdigkeit, Sicherheit, Erfahrung und die Person Pihringers - was sich als Treffer
ins Schwarze erweisen sollte. So war fir iber 90% der OVP Wahler wahlentscheidend, dass Pihringer weiterhin

Landeshauptmann bleiben sollte.

Am meisten Stimmen konnte die OVP 2009 von der SPO (Saldo: 31.000) und von den Nichtwéhlerlnnen (Saldo:
29.000) gewinnen.

SPO09: Die Sozialdemokraten verloren stark (-13,4%P) und fielen sogar hinter das Niveau von 1997 zurick. Ein
Ergebnis, das den geénderten Umfeldbedingungen (Wirtschaftskrise, Wegfall der Themenkonjunktur: 2003:
Drohende VOEST-Privatisierung/ Protest gegen Schwarz-Blau auf Bundesebene) sowie auch dem aggressiven
Wahlkampf von SPO Spitzenkandidat Haider zuzuschreiben war, der durch seine Versuche Pihringer als LH zu
stirzen, selbst zum destabilisierenden Faktor wurde und dem nach Sicherheit strebenden Zeitgeist zuwiderlief.
Dementsprechend verlor die SPO 43.000 Stimmen an die FPO, 31.000 an die OVP und 14.000 an die
Nichtwdhlerlnnen.

Wichtigste Motive der verbliebenen SPO Wéhler war der Einsatz ihrer Partei gegen Privatisierungen und fir

Arbeitnehmerlnnen.

FPG09: Nach den folgenreichen Ereignissen am Knittelfelder Parteitag der FPO (2002), hatte die Partei auch bei
den Landtagswahlen 2003 in Oberésterreich schwere Verluste hinzunehmen, wobei sie damals hauptsdchlich an die
Nichtwdhlerlnnen verlor.

2009 gelang es den Freiheitlichen dann (nach Abspaltung des BZO und mit HC Strache als neuem
Bundesparteiobmann) einen Teil dieser Verluste in OO wieder wett zu machen und mit einer klar akzentuierten Anti-
Zuwanderungspolitik den gréBten Waéhlerstrom von ehemaligen SPO Wahlerlnnen zu lukrieren (43.000). Zudem

konnten rd. 32.000 Nichtwdhlerlnnen mobilisiert werden.
Griine09: Die Grinen konnten mit einem Fokus auf das Thema Klima- und Umweltschutz vor allem bei ehemaligen

Nichtwdhlerlnnen punkten.

BZ009: Das BZO verpasste mit Ursula Haubner, rd. ein Jahr nach dem Tod ihres berihmten Bruders und BZO-
Grinders Jérg Haider, den Einzug in den Landtag relativ deutlich. Haubner-Stimmen kamen zu gleichen Teilen von

SPO, FPO und aus dem ,Lager* der Nichtwdhlerlnnen (je 6.000).
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LTW2015:
2015 war stark von der sogenannten Fliichtlingskrise geprdgt, die ihren Hohepunkt im Laufe dieses Jahres erreichen

sollte (illegale Grenzibertritte in die EU: 2013: rd. 80.000; 2014: rd. 230.000; 2015: rd. 1.050.000; 2016: rd.

374.000). Thematisch spielte das der FPO mit ihrer langijéhrigen und glaubwiirdig vertretenen Anti-

Zuwanderungspolitik in die Hénde. Insbesondere da sie als Herausforderer der Schwarz-Griinen Landeskoalition

antreten konnte. Diese wiederum war einerseits (Grine) gehemmt die mit der Masseneinwanderung einhergehenden

Probleme anzusprechen und ging andererseits (OVP/ Pishringer) mit einem politischen Ablésekandidaten in die

Woahl. Durch das diesmal fehlende Duell um den Landeshauptmann und die Ankindigung Pihringers auch bei

Verlusten LH bleiben zu wollen, wurde der Anreiz diesmal fiir die OVP zu stimmen noch weiter abgeschwéicht.

OVP15: Dementsprechend hatte die OVP im Vergleich zu 2009 mit einem Minus von 10,39% Punkten groBe
Verluste hinzunehmen, wobei am meisten Wéhler in Richtung FPO verloren gingen (Saldo: 71.000 Stimmen), gefolgt

von den Nichtwdhlerlnnen an die 10.000 Stimmen im Saldo verloren gingen.

SPO15: Ein &hnliches Bild zeigt sich auch bei der SPO. Diese war nicht in der Lage aus der Schwéiche der OVP
~Kapital* zu schlagen und verlor selbst erneut an die FPO (18.000 Stimmen), an die Nichtwéhlerlnnen (13.000

Stimmen) und an die Grinen (12.000 Stimmen) jeweils im Saldo.

FPO15: ist die Siegerin der Wahl, wenngleich man etwas hinter den eigenen Erwartungen zuriickblieb. Die gréBten
Stimmenwanderungen hatten die freiheitlichen mit OVP und SPO zu verzeichnen, wobei der Saldo deutlich zu

Gunsten der FPO ausfiel. Die Stimmen der ehemaligen BZO Waéhlerlnnen konnten GroBteiles absorbiert werden.

Griine15: Bei den Griinen verzeichnete man die gréBten Zugewinne auf der Seite ehemaliger SPO (Saldo: 12.000
Stimmen), OVP (Saldo: 2.000 Stimmen) Wé&hlerlnnen sowie aus dem Lager der Nichtwédhlerlnnen (Saldo: 3.000
Stimmen). Die GroBten Stimmverluste hatten die Grinen in Richtung der NEOS zu verzeichnen (Saldo: 9.000

Stimmen).

NEOS15: Sie scheitern an der 4%-Hirde und damit am Einzug in den Landtag. Am meisten Stimmen kdnnen die
NEOS dabei von den Griinen (9.000 Stimmen), der OVP (8.000 Stimmen) und den Nichtwé&hlerlnnen (6.000

Stimmen) gewinnen.

WAHLVERHALTEN LTW 2015:

OVP-Wéihler 2015: Fraven / 30 - 59-J&hrige & Personen élter als 60 Jahre / Angestellte & Pensionistinnen / Alle
Bildungsschichten / Wahler sind der Meinung das Land habe sich positiv entwickelt/ Sind zuversichtlich die

Integration der Zuwanderer zu bewdaltigen.
Wichtigste OVP-Themen 2015:
(1.Migration&Asyl)

2.Wirtschaft&Arbeit

3.Gesundheit&Pflege

4.Kosten des téglichen Lebens.
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FPO-Wahler 2015: Ménnern / bis 29 Jahre & 30- bis 59-J&hrige / Arbeiterlnnen /Pflichtschule — Lehre — BMS /
Wadhler sind der Meinung das Land habe sich negativ entwickelt. Sind verdrgert und besorgt hinsichtlich der

Integration der Zuwanderer.
Wichtigste FPO-Themen 2015:
(1.Migration&Asyl)
2.Sicherheit&Kriminalit&t
3.Kosten des taglichen Lebens
4.Wirtschaft&Arbeit.

SPO-Wahler 2015: Frauen / Personen élter als 60 Jahre / Pensionistinnen/ Pflichtschule — Lehre — BMS /Wa&hler
sind der Meinung, dass sich im Land nichts verdndert hat. Sind zuversichtlich aber auch besorgt hinsichtlich der

Integration der Zuwanderer.
Wichtigste SPO-Themen 2015:
(1.Migration&Asyl)
2.Gesundheit & Pflege
3.Kosten des tdaglichen Lebens
4.Wirtschaft&Arbeit
5.Sicherheit&Kriminalitat.

Griine (NEOS)-Wdhler 2015: Frauen / bis 29 Jahre & 30- bis 59-Jahrige / Angestellte / Matura — Universitat /
Die Wabhler blicken Gberwiegend positiv auf die Entwicklung des Landes, sehen aber keine groBen Verdnderungen.

Sind zuversichtlich die Integration der Zuwanderer zu bewdaltigen.
Wichtigste Grine-Themen 2015:

(1.Migration&Asyl)

2.Umweltschutz

3.Bildung&Schule

4.Wirtschaft&Arbeit

5.Verkehr

6.Wirtschaft&Arbeit.
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WAHLUMFRAGEN OBEROSTERREICH 2015 UND ,, AKTUELL":
Die Wahlumfragen im Vorfeld der LTW 2015 zeichneten ein anndhernd korrektes Bild der politischen Lage im

Land, wobei die FPO traditionell eher unterschétzt wurde.

Interessant ist auch, dass ,,.Sonstige* konstant Uber 2% gesehen wurden und entsprechend der Daten renommierter
Institute wie SPECTRA und IMAS sogar die 4% Hirde erreichte. Einschrdnkend muss jedoch angemerkt werden, dass
unter ,Sonstige" die genannten Wahimdglichkeiten ,BZO mit Haubner* und ,Team Stronach mit Steinbichler*
zusammengefasst wurden und das Ergebnis kaum Auskunft Gber ein mdgliches Abschneiden bzw. das Potential von

Birgerlisten gibt.

Weitaus aufschlussreicher sind in diesem Zusammenhang die aktuellsten OO-Wahlumfragen (Sep. 18 bzw. April
19). So weisen beide mit 4% bzw. 8% Stimmanteil fir ,,Sonstige* (tlw. in freier Nennung!) ein groB3es Potential fir
neue Listen aus. Insbesondere deshalb, weil NEOS bereits bericksichtigt sind, nicht aber der zu erwartende Einbruch
der FPO in Folge des Ibiza-Skandals. Seit der Versffentlichung des Videos am 17. Mai 2019 (etwa drei Wochen
nach der jingsten OO Umfrage) brach die FPO auf Bundesebene um rd. 50% ein und gab damit auch den Trend

fir die Lander und Gemeinden vor.

Geht man also davon aus, dass der FPO ein Rickfall auf das Ergebnis der LTWO09 (15% = -50%) droht und sich
die dadurch freiwerdenden Stimmen je zur Hélfte auf OVP und Nichtwahlerinnen? aufteilen, so sind in Summe

zwischen 7 und 15% der Stimmen fir neue Listen ansprechbar.

Zudem konnten Birgerlisten auf kommunaler Ebene zuletzt ihren Wahleranteil von 1,99% auf 2,39% steigern und

beschreiben mit diesem Wert ein gewisses Sockelpotential fir klassisch parteifreie Birgerlnnenbewegungen.

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN (FUR TERMINPLANER):
>Wahltag voraussichtlich Ende September 2021 (26.9) / Anfang Oktober (3.10)

>Die Wahlausschreibung (Kundmachung Landesgesetz) muss vor dem Stichtag liegen.

>Spatestens am 11. Tag nach der Wahlausschreibung haben die wahlwerbenden Parteien ihre Vorschlage fir

Beisitzer und Ersatzbeisitzer beim Wahlleiter einzubringen (Vertrauenspersonen bei neuen Listen)
>Der Stichtag der LTW muss am 82. Tag vor dem Wahltag liegen.
>Der Wahltag ist ein Sonntag.

>Am 21. Tag nach der Wahlausschreibung haben die Vorsitzenden der Wahlbehérden zu ihren konstituierenden

Sitzungen einzuladen.

>Kreiswahlvorschldge kdnnen frihestens am Stichtag (82. Tag vor der Wahl) und sind spatestens bis zum 47. Tag

vor der Wahl (bis 12.00Uhr) dem Landeswabhlleiter vorzulegen.

? https:/ /www.sora.at/themen/wahlverhalten/wahlanalysen/waehlerstromanalysen/nrw19.html
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>Jeder Kreiswahlvorschlag muss von 80 Wahlberechtigten des betreffenden Wahlkreises (notariell beglaubigt)

unterzeichnet werden.

>Der Wahlvorschlag muss enthalten: Parteibezeichnung, Parteiliste, Name der zustellungsbevollmdchtigten Person,

sowie eines Stellvertreters.

> Frihestens am 40. Tag und spatestens am 38. Tag vor dem Wahltag hat die Kreiswahlbehdrde die

Kreiswahlvorschlage abzuschlieBen.

>Spdtestens am 10. Tag vor dem Woahltag kann bei der Landeswahlbehérde durch einen auf einem

Kreiswahlvorschlag aufscheinenden Zustellungsbevollmdchtigten ein Landeswahlvorschlag eingebracht werden.

MOTIVATION UND MYTHOS

Die Motivation zur Grindung einer kommunalen Burgerliste ist oft mit einem konkreten Anliegen, einem Projekt zu
begriinden, welches von den etablierten Parteien nicht, oder nur ungeniigend verfolgt wird. Auch kann der Arger
Uber die Arbeitsweisen der Parteien und/oder fehlende Birgernéhe den Ansto3 geben. Nicht selten spielen aber
parteiinterne Konflikte eine Rolle, die dann zur Abspaltung eines Teils ehemaliger Funktiondrinnen und zur Grindung
einer neuen Liste ohne Parteizugehdrigkeit fihren.

Burgerlisten entstehen also nicht aus heiterem Himmel, sondern Uberwiegend in Abgrenzung zum bestehenden
Parteiensystem. Diesem Hintergrund ist auch das Selbstversténdnis geschuldet, groBen Wert auf Freiheit und
Unabhdngigkeit zu legen und jeglicher Einflussnahme von auBen skeptisch bis ablehnend gegeniiber zu stehen.

Die - positiv - Unabhdngigkeit bzw. -negativ konnotiert- das Einzelkédmpfertum der Burgerlisten fihrt jedoch auch
dazu, dass sie sich selbst von KnowHow-Transfers, inhaltlicher und personeller Unterstitzung, sowie von

entsprechenden Férderungen und monetdren Transfers so wie sie traditionelle Parteien bieten, ausschlieBen.
Die Birgerinitiative Molln (www.bim-info.at) fasst diesen Befund treffend auf ihrer Homepage zusammen:

»Parteien unterliegen selbsterstellten Richtlinien und Programmen. Diese werden bei groBen Gruppierungen
bundesweit erstellt und kénnen nicht immer mit den Interessen einer Kleingemeinde einhergehen. Wir wollen unser
Augenmerk einzig und allein auf die Mollner Gegebenheiten richten und uns frei von Parteizwdngen auf die

“besten” MaBnahmen konzentrieren. Fehlende Parteifinanzierung gleichen wir mit Mehreinsatz aus.”

Erfolg und Nachhaltigkeit der Arbeit vor Ort héngen somit in weitaus hdherem MaBe von den Aktivisten selbst ab.
So kdnnen die Realisierung des gemeinsamen Zieles/Projektes oder auch das Scheitern dabei, ein schlechtes
Woabhlergebnis, personelle Abgénge oder allgemein Probleme beim Generationenwechsel schon dazu fihren, dass
Birgerlisten ihre Arbeit einstellen. Im Gegensatz zu klassischen Parteien fehlt ihnen ein Ubergeordnetes,

stabilisierendes Gerist — der Nachteil der Freiheit.

Durch die Grindung der Burgerlisten Oberdsterreich als Landes-Sammelpartei unabhdngiger Namenslisten wird
nun erstmalig in unserem Bundesland der Versuch unternommen, diesen Handicaps durch Vernetzung, Austausch,
Schulungen und nicht zuletzt durch das gemeinsame Beantragen &ffentlicher Fordermittel entgegen zu wirken.
Gleichzeitig soll so die Basis dafir geschaffen werden durch eine Kandidatur zum OO Landtag auch diese Ebene

fir politisches Engagement parteifreier Birgerlnnen zu ffnen.
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STRUKTUR UND RESSOURCEN

ORGANISATION

Relativ traditionelle Strukturen (siehe Organigramm/Statuten) tragen dem Anspruch sich auf einen gemeinsamen
Uberbau zu einigen organisatorisch Rechnung, so wie ein politisches ,Manifest* als auch ein ,Programm* (in der
Entwurfsphase) auf inhaltlicher Ebene.

Entsprechend der Statuten bleiben alle Mitgliedslisten auch nach einem Beitritt zur BLOO auf kommunaler Ebene
véllig unabhdngig — profitieren jedoch nicht zuletzt durch die gemeinsame Beantragung der Parteienférderung B
von den Vorteilen einer organisierten Gemeinschaft. Lediglich auf Gberregionalen Ebenen sind die Listen verpflichtet
Ziele und Arbeit der BLOO zu unterstitzen.

Gemessen an der Gesamtheit der in Gemeinderdten vertretenen Birgerlisten betrégt der Organisationsgrad der
BLOO etwa 30%, wobei der geringste im Wahlkreis 4 ,Traunviertel* (18%) und der héchste im Wahlkreis 1, Linz*
(33%) feststellbar ist.

Gemessen an der Gesamtheit der Gemeinden sind die BLOO im Durchschnitt in etwa 5% der Gemeinden mit
Mitgliedern vertreten. (Extreme: Wahlkreis 1 ,Linz": 9%; Wahlkreis 5 ,,Muhlviertel“: 4%)

Anzumerken ist jedenfalls, dass die BLOO in den wichtigen urbanen Zentren des Zentralraums, den Statutarstédten

Linz, Wels, Steyr noch nicht vertreten sind!

KOMMUNIKATION
Zur Kommunikation werden die wesentlichen Kandle genutzt wobei extern v.a. die Homepage, die Facebook-Seite

und Pressearbeit im direkten Journalistinnenkontakt hervorzuheben sind.
Zur hauptsdchlich internen Kommunikation, zur Information und zum Austausch mit Mitgliedern bzw. Birgerlisten im
»~Netzwerk” werden Whatsapp-Gruppen, Serviceangebote auf der Homepage, eine &ffentlich zugéngliche online-

Mitgliederzeitung sowie das Forum e-Comitee genutzt.

Ein Corporate Design ist nur in Ansdtzen vorhanden.
Redaktionspléne existieren nicht.
Eine strategische Kommunikation ist nicht erkennbar.

Die Beteiligung und der Austausch der Mitglieder in den Foren bzw. Gruppen ist gering.

vV V V V V

Zudem stellt die Offenheit interner Gruppen ggi. AuBenstehenden (laissez-faire Einladungspraxis) Anlass
zur Sorge dar und birgt enorme Gefahren von Parteien und parteinahen Medien unterwandert zu werden.
Ein vertrauensvoller Austausch unter Mitgliedern wird so verunméglicht.

Zusammengefasst entspricht die Offentlichkeitsarbeit in keinerlei Hinsicht dem Stand der Dinge. Es herrscht

Gefahr im Verzug!

PERSONELLE RESSOURCEN
Der BLOO Vorstand als Kernteam mit 16 bzw. 20 Personen im erweiterten Kernteam ist ausreichend besetzt. Durch

eine bezahlte Kraft auf 10-Wochenstunden-Basis ist zudem ein administratives Backoffice vorhanden um den

laufenden Betrieb zu betreuen.
» Insbesondere fiir das mégliche Vorhaben, gemeinsam in eine landesweite Wahl gehen zu wollen, stellt sich

jedoch die Frage in welchem Umfang die ,,Basis” der etwa 200 Aktiven in den Mitgliedsorganisationen

mobilisierbar sind.
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» Die zur Analyse vorgelegten Daten und Unterlagen lassen aktuell einen eher geringen Grad an aktiver
Unterstitzung erwarten.
» Die Mitgliederzahl (Mitgliedsorganisationen) scheint zudem gegenwdrtig zu stagnieren bzw. riickldufig zu

sein.

FINANZIELLE RESSOURCEN
Finanzielle Ressourcen im Sinne von frei fir die BLOO auf Landesebene verfiigbarer Mittel sind aktuell nicht

vorhanden bzw. im Bereich weniger tausend Euro.

» Zugesagte Sachspenden im Umfang von (angekindigt) etwa 35.000€ und gegenwdirtig, vereinzelt positive
Presse (kostenlos/redaktionell) kdnnen den Mangel an (monetéren) Einnahmen nicht ausgleichen.

» Zudem ist insgesamt darauf zu achten, dass es einen Deckel von 200.000€ an maximal erlaubten
Einnahmen aus Wahlkampfspenden existiert.

» Angesichts dessen und im Bewusstsein, dass insbesondere die groBen Parteien die maximal erlaubte
Wahlkampfkostenobergrenze von 6 Mio. € je Partei ausnutzen werden, ist klar, dass eine
Finanzierungslicke von zumindest 170.000 € klafft.

» Ohne in Summe zumindest 200.000 € fir den Landtagswahlkampf zur Verfigung zu haben, wird das

Unterfangen kaum in der Lage sein, Gber den olympischen Gedanken hinaus zu kommen.

SWOT ANALYSE BLOO CHANCEN RISIKEN
1 1.
2 2.
3 3...
STARKEN
]2 Stdrken-Chancen Stdrken-Risiken
3... Strategien Strategien
SCHWACHEN
]2 Schwdchen-Chancen Schwiichen-Risiken
3... Strategien Strategien
STARKEN

- Gutes Netzwerk an der Basis — in allen Wabhlkreisen vertreten

- Erste Strukturen etabliert und offiziell anerkannt

- Verbindendes Element der Part.Fs. B

- Politische Akademie (Servicebriefe, Schulungen, Schulungsgelder)
- Stabiles Kernteam (Vorstand)

- Bezahlte Kraft im Backoffice (10h)

41



SCHWACHEN

- Keine finanziellen Ressourcen firr die BLOO-Landesorganisation frei verfigbar.

- Kein Biro als offizielle Anlaufstelle (Birgerservice), strategisches Zentrum bzw. Wahlkampfzentrale /Lager
(idealerweise im Zentralraum — Linz LandstraBe) vorhanden.

- Kein(e) eigenes(n) Transportmittel (Wahlkampfbus(se)) vorhanden.

- Geringe Beteiligung der Mitglieder in Foren, Gruppen.

- Beschwerden einzelner Mitglieder Gber fehlende Kommunikation und interne inhaltliche Abstimmung.

- Statuten tlw. unklar/ fehlerhaft/doppeldeutig

- Abgrenzung von Manifest (pol. Vision) und ,,Programm” (pol. Ziele) unklar tlw. Gberschneidend.

- Ein Corporate Design ist nur in Ansdtzen erkennbar und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.

- Eine Kommunikationsstrategie sowohl nach auBBen (PR) als auch nach innen
(Entscheidungsfindung /Mitgliederbindung /-entwicklung) ist nicht erkennbar — es wird anlassbezogen
kommuniziert.

-  Die Mitgliederzahl stagniert bzw. ist ricklaufig.

CHANCEN

- Schwaéche der SPO OO und erwartbarer Absturz der FPO OO (FP-Wahler mit rotem Hintergrund kehren
der FPO den Riicken, aber nicht mehr zur SP zuriick = Nichtwdhler / Enttduschte FP-Kernwéhler wechseln
zu OVP)

- Ziel-Wahlerschicht durch Wahlforschung klar identifiziert, werden sonst von keiner Partei explizit
angesprochen: Mdnner/Arbeiter im Alter von 16-59, unteres bis mittleres Bildungsniveauy,
Modernisierungsverlierer (sehen Zukunft besorgt entgegen), stehen Zuwanderung und Integration skeptisch
gegeniber.

- Wichtigste Themen durch Wahlforschung klar identifiziert: 1. Sicherheit & Kriminalitat; 2. Kosten des
taglichen Lebens; 3. Wirtschaft & Arbeit, 4. Gesundheit & Pflege.

- Gute Umfragewerte fir ,,Sonstige* in freier Nennung

- Generell wachsender Anteil von Wechselwdhlerlnnen

- Sockelpotential fir Birgerlisten (Kommunalwahlen) bei rd. 2,5%. Tendenz steigend.

- Ginstige Mdglichkeiten breitenwirksam politische Werbung zu betreiben (Social Media)

- Kein Landeshauptmann-Duell zu erwarten (keine Polarisierung)

- Zweiter Platz und Zielkoalition fir OO durch bundespol. Trend so gut wie entschieden (Neuauflage von
Schwarz-Grin) (keine Polarisierung)

- Kontakte zu erfahrenen Polit-Profis (ehem. Abgeordnete, ehem. und aktive Birgermeisterlnnen u.
Regierungsmitglieder)

- Vernetzung mit unabhdngigen Bauern, Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertreterinnen.

- Aktuell bis zu 200 Aktive auf Ortsebene ansprechbar.

- Organisationsgrad ist noch deutlich ausbaubar (+200% durch Beitritt bestehender Burgerlisten und weiter

durch Grindung Neuer)
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RISIKEN

- ,Freiheitsdrang der Biirgerlisten — Schwierige Werbung/Koordination — Gefahr von Austritten

- Laissez-faire Einladungspraxis zu digitalen Plattformen: Gefahr im Verzug.

- Zeitdruck: LTW voraussichtlich in 14 Monaten

- Abwerbeversuche anderer Parteien.

- Uneinheitlicher AuBenauftritt (nicht alle Birgerlisten sind Mitglieder, nicht alle Mitglieder stehen hinter dem

Vorstand der BLOO)

ZIEL DER EMPFEHLUNGEN IST:

>Auf vorhandenen Stédrken aufzubauen.
>Bestehende Schwéichen zu umgehen oder verringern.
>Bestehende und zukinftige Chancen zu niitzen.

>Bestehende und zukinftige Gefahren abzuwehren.

STRATEGISCHE EMPFEHLUNGEN

1. Neuaufstellung der internen und externen Kommunikation

Die Kommunikation nach innen sowie nach auBen zu professionalisieren und auf den Stand der Zeit und Technik zu
bringen stellt mit Abstand die unmittelbar gréBte Herausforderung dar. Ziel muss sein, einerseits vertrauvensvolle
interne Kommunikation von Mitgliedern untereinander zu erméglichen — ohne der Gefahr ,belauscht* zu werden —
und andererseits durch ein Re-Branding der Marke ,BLOO — Biirgerlisten Oberdsterreich” sowie professionelle
Nutzung einer ganzen Bandbreite von State of the Art — Kommunikationskandlen (Homepage, Mitgliederzeitung
(Print&Online), Facebook, Instagram, OTS-Kanal, Videos/Blog, E-Mail/Newsletter-Direct-Marketing...) mit
politischen Mitbewerberlnnen auf Landesebene zumindest gleich zu ziehen.
Benchmarks:

Die neue Volkspartei: https:/ /www.dieneuevolkspartei.at/

OVP Oberssterreich: https://ooevp.at/daheim/

Kleinpartei ,Der Wandel*: https://www.derwandel.at/

Wer?

Entscheidung: Vorstand
Umsetzung/Arbeit: Professionisten (Wir legen gerne ein Angebot!)
Ziel:

Vertrauven und Zusammenhalt stérken, im AuBenauftritt konkurrenzfahig werden.
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2. Fundraising - Einsetzung einer Arbeitsgruppe:

Neben der Offentlichkeitsarbeit stellt die aktuell fehlende Finanzierung, v.a. in Hinblick auf einen méglichen
landesweiten Wahlkampf, eine weitere GroBbaustelle dar. Ziel muss sein, alle (legalenl) Wege auszuloten und zu
nutzen um im Wahljahr 2021 zumindest Gber rd. 200.000€ (ca. 0,2€/ Wahlberechtigtem) an Budget als BLOO

verfigen zu kénnen.

Wer?

Entscheidung: (Uber Einsetzung der AG) Vorstand

Umsetzung /Arbeit: BL Mitglieder (prof. Moderation/ Experteninput sowie online- / offline Kampagne im Zuge
der Uberarbeitung der Offentlichkeitsarbeit kann angeboten werden)

Ziel:

Generierung von Einnahmen

3. Pressekonferenz (Termin mit 17.09.2020 bereits fixiert)

Die BLOO stellen sich vor. Informieren iber die Motivation zur Griindung, die Wichtigkeit und den Stellenwert von
Birgerlisten auf kommunaler Ebene. Das neue Corporate Design und die neuen Plattformen der Offentlichkeitsarbeit
werden enthillt, sowie die Serviceangebote fur Birgerlisten erldutert.
Bei der Frage nach der Zukunft wird ein Ausblick auf den nun startenden gemeinsamen Prozess gegeben. Eine

mogliche Kandidatur zur LTW wird weder bestétigt noch verneint, sondern betont, dass man Gber die Zukunft

der BLOO gemeinsam entscheiden werde + Offizieller Startschuss fir Spendenkampagne!

Wer?

Entscheidung: Vorstand

Umsetzung /Arbeit: BL Mitglieder/ Anna Berndorfer (Experteninput/ Konzept kann angeboten werden)
Ziel:

Die groBe politische Bihne betreten, zeigen, dass hier eine neue Kraft im Kommen ist.

Gemeinsam sollen die Rahmenbedingungen fir die Uberarbeitung von Statuten, pol. Vision, pol. Programm sowie
in Teilen auch des Bildungs- und Serviceprogramms erarbeitet werden. Zudem sollen Delegierungen zu den

Arbeitsgruppen festgelegt werden.

Wer?

Entscheidung: (Vorstand)

Umsetzung/Arbeit: BL Mitglieder (prof. Moderation/ Experteninput kann angeboten werden)
Ziel:

Durch gemeinsame Arbeit den Zusammenhalt zu stdrken und Identifikation mit dem Projekt, seinen Zielen und

Inhalten zu schaffen.
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5. Uberarbeiten der Partei-Statuten — Einsetzung einer Arbeitsgruppe:

Die bestehenden Partei-Statuten sind teilweise inkonsistent in der Nummerierung, unklar in den verwendeten
Begrifflichkeiten und decken die gelebte Praxis (z.B.: Stimmibertragungen) nicht ab.
Die Empfehlung lautet daher eine Arbeitsgruppe zur Uberarbeitung der Statuten als Vorbereitung eines Beschlusses

am ndchsten Landestag einzusetzen.

Wichtig wére in diesem Zusammenhang aktiv Menschen aus den Mitglieds-Burgerlisten (ausschlieBlich aus dem
Kreise der Mitglieder!) zur Mitarbeit aufzufordern und einzuladen. Gemeinsam jene Regeln zu erarbeiten, die
fortan als Grundlage der Zusammenarbeit im Rahmen der Dachorganisation Geltung haben, schafft Zusammenhalt,
Vertraven und stérkt das Gefihl der Zugehdrigkeit. (Wichtig: Abldufe, Verantwortlichkeiten, Aufgaben klar regeln.

Z.B.: Was ist das ,,Netzwerk", wie tritt man ihm bei, welche Rechte und Pflichten sind damit verbunden? usw.)

Wer?

Entscheidung: (Uber Einsetzung der AG) Klausur

Umsetzung /Arbeit: BL Mitglieder (prof. Moderation/ Experteninput kann angeboten werden)
Ziel:

Beschlussvorbereitung fir Landestag/ Schaffung einer soliden Arbeitsbasis

Eine politische Vision oder auch Leitbild genannt bringt das Selbstversténdnis einer Organisation zum Ausdruck und
dient in Zeiten innerer Krisen als Fixstern zur Orientierung und Quelle der Motivation. Die Vision, das Leitbild ist
eine Antwort auf die Frage, warum es die BLOO eigentlich gibt/braucht und welchem Ziel sie entgegenstreben.
Dennoch wird vermieden zu sehr ins Detail zu gehen — hier steht das groBe Ganze im Fokus. Die gemeinsame
Ausarbeitung einer solchen Vision stérkt den internen Zusammenhalt und baut Vertrauen auf — zwei der wichtigsten
Ressourcen um erfolgreich in eine Wahlauseinandersetzung gehen zu kdnnen.

(Als Basis kann der bestehende Programmentwurf dienen aber auch bestehende Leitbilder von Mitgliedslisten.)

Wer?

Entscheidung: (Uber Einsetzung der AG) Klausur

Umsetzung /Arbeit: BL Mitglieder (prof. Moderation/ Experteninput kann angeboten werden)
Ziel:

Beschlussvorbereitung fir Landestag

7. Gemeinsame Erarbeitung eines pol. Programms — Einsetzung einer Arbeitsgru

Das politische Programm entwickelt die perspektiven der Vision weiter und bricht groBe Ziele in kleinere und mit
den vorhandenen Mitteln (als LT-Wahlprogramm etwa die Mdglichkeiten eines Landtagsklubs) realisierbare
Zwischenziele herunter. Dabei ist es wichtig nicht im Detail zu versinken und gewisse Freiheitsgrade fir die

Umsetzung zu sichern.

Wer?

Entscheidung: (Uber Einsetzung der AG) Klausur

Umsetzung /Arbeit: BL Mitglieder (prof. Moderation/ Experteninput kann angeboten werden)
Ziel:

Beschlussvorbereitung fir Landestag
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Gegenseitige Hilfe und Unterstitzung bei der kommunalen Arbeit unabhéngiger Birgerlisten zu bieten war eine
der Kernmotivationen zur Griindung der BLOO als Dachorganisation. Dieser Gedanke sollte insbesondere von der
Akademie noch stérker ins Zentrum geriickt werden um die Mitglieder der BLOO durch Service und Unterstitzung
zu festigen und zu motivieren, neue Mitglieder zu gewinnen und ihnen allen zu helfen politisch und bei Wahlen mehr

Einfluss zu generieren.

Wer?

Entscheidung: Vorstand/ Pol. Akademie (Klausur legt fest in welche Richtung Unterstiitzung bendtigt wird)
Umsetzung /Arbeit: Pol. Akademie (Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung kann angeboten werden)
Ziel:

Verbesserung des Services fir Mitglieder, Steigerung der Mitgliederzahl durch Neugrindungen und Beitritte,

bessere Wahlergebnisse der Mitglieder.
9. Landestag (Zieltermin: Ende Februar/ Anfang Mérz 2021

Am Landestag werden die in den AG erarbeiteten Antrdge (Statuten, Vision, Programm, Bildungsprogramm)
beschlossen, ebenso wie der Antritt zur Landtagswahl 2021. Weiters wird der Prozess zur Listenerstellung
beschlossen und gestartet.
Der erste Teil des Landestages soll unter Ausschluss der Offentlichkeit/ der Medien stattfinden um eine méglichst
freie Diskussion und Beschlussfassung zu erméglichen. Daran anschlieBen soll ein mediendffentlicher Teil, der wie
eine Pressekonferenz zur Information dient und nach auBen hin als inoffizieller Wahlkampfstart fungiert.

(Eventmanagement/ Projektabwicklung kann gerne angeboten werden)

10. Weitere Planung: siehe Termin- & Ablaufplan.
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AKTION

.

August
September
Oktober
November

Dezember

Janner
Februar
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August

September

Wirkung

INNEN

INNEN /AUSSEN

AUSSEN

47



	Aufgabenstellung:
	A Umfeldanalyse0F
	A01. Eckdaten Bundesland Oberösterreich
	A02. Wahlergebnisse Landtagswahl / Gemeinderatswahl / Wahlumfragen
	Wahlumfragen OÖ 153F  (LTW15)
	Wahlumfragen OÖ 2018/194F  (LTW21)

	A03. Rechtliche Rahmenbedingungen
	Überblick Landtagswahlordnung/ Wichtigste Eckpunkte:
	§1 Wahlausschreibung, Wahltag, Stichtag
	§2 Wahlkreise, Wahltag, Gebietsabgrenzung
	§3 Zahl der Mandate in den Wahlkreisen und ihre Berechnung
	§13 Einbringung der Anträge auf Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer
	§14 Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer, Entsendung von Vertrauenspersonen
	§15 Konstituierung der Wahlbehörde
	§27 Passives Wahlrecht
	§28 Kreiswahlvorschlag
	§29 Überprüfung der Kreiswahlvorschläge durch die Landeswahlbehörde
	§30 Zuweisung der Listenplätze
	§31 Unterscheidende Parteibezeichnung in den Kreiswahlvorschlägen
	§36 Abschluss und Veröffentlichung der Kreiswahlvorschläge
	§65 Prozentklausel für Grundmandat
	§69 Verteilung der Mandate
	§70 Landeswahlvorschlag; Zuweisung der Mandate an die Bewerber

	Überblick OÖ Parteienfinanzierungsgesetz 2016/ Wichtigste Eckpunkte:
	KEINE WAHLKAMPFKOSTENRÜCKERSTATTUNG:


	A04. Bürgerlisten Oberösterreich – Landespartei BLOÖ
	Organigramm
	Manifest
	Programm (Entwurf)
	Organisationsgrad
	Wahlkreis 1 Linz
	Wahlkreis 2 Innviertel
	Wahlkreis 3 Hausruckviertel
	Wahlkreis 4 Traunviertel
	Wahlkreis 5 Mühlviertel
	Die Mitgliedsorganisationen aktuell:

	Arbeitsweise (STATUTEN-Auszugsweise)
	Kommunikationskanäle
	Personelle Ressourcen
	Der amtierende Vorstand
	Die BezirkssprecherInnen

	Finanzielle Ressourcen
	BLOÖ-Partei: Entwicklung in den wichtigsten Schritten bis 06/2020


	B – Analyse
	Umfeld & Termine
	Motivation und Mythos
	Struktur und Ressourcen

	C – SWOT Analyse & Strategische Empfehlungen
	Stärken
	Schwächen
	Chancen
	Risiken

	D – Strategische Empfehlungen
	Ausblick/ Termin- & Ablaufplan 08/2020 -09/2021

